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Frohe Weihnachten
und ein

gesegnetes Neues Jahr
wünschen Ihnen

Bürgermeisterin Monique Adrian
und

Bürgermeister Hans Joachim Lippus

mit den Gemeinderäten
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Rettungsdienst

Notarzt

Feuerwehr 112
Polizei 110
jeweils ohne telefonische Vorwahl

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Außerhalb der Sprechstunden der Hausarztpraxen und 
der Notfallpraxen:

Tel. 116 117

Samstag, Sonn- und Feiertag: 
08.00 Uhr – 22.00 Uhr

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
Tel. Nr. 0180 5911690

Stadtapotheke Schömberg
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag
 8.00 - 12.30 Uhr
und 14.00 - 19.30 Uhr
Mittwoch 8.00 - 12.30 Uhr
und 17.30 - 18.30 Uhr
Samstag 8.00 - 12.30 Uhr

Wochenend- und Feiertags-Notdienstplan  
der Apotheken

siehe Seite 3

AIDS-Beratung 
Beratungszeiten bei der AIDS-Beratung 
des Gesundheitsamtes 
Beratung zu AIDS und anderen sexuell übertragbaren 
Krankheiten werden im Rahmen der offenen Sprechstunde 
am 1. Donnerstag im Monat von 16.00 - 17.00 Uhr beim 
Landratsamt -Gesundheitsamt-, Weilheimer Straße 31,  
72379 Hechingen, Tel. 07471/9303-1568, angeboten.

Cannabis-Sprechstunde beim  
Gesundheitsamt:
jeden Donnerstag 16.00 - 19.00 Uhr
Tel. kostenfrei (0800) 3784784
E-Mail-Beratung: info@cannabissprechstunde.de
www.drugstime.de

Telefonseelsorge
in persönlichen Not- und Krisensituationen bei Tag und 
(im dringenden Fall) auch bei Nacht über (0800) 1110111.

Notrufe/Notdienste
Gesundheitsdienste

Dotternhausen
Rathaus ☎  (0 7427) 9405-0
 Fax: (0 7427) 9405-30
in dringenden Notfällen abends ☎  0152 / 21025483 oder
oder am Wochenende: ☎  (0 172) 7309193
Abfallberater ☎  (0 7433) 921371
Bauhof ☎  (0 7427) 914786
Bücherei ☎  (0 7427) 8728
Öffnungszeiten: Mo. u. Mi.17.00-19.30 Uhr
Festhalle ☎  (0 7427) 914772
Feuerwehrgerätehaus ☎  (0 7427) 8481
Forstrevier Heiligenzimmern ☎  (0 7428) 8049
Förster Lukas Sander Fax: 07428/918337
Geranienstraße 6, 72348 Rosenfeld-Isingen
mail: fr.heiligenzimmern@zollernalbkreis.de
Jugendmusikschule Zollernalb e. V.:
Hauptstr. 21 (Rathaus), 72359 Dotternhausen,
Tel. (07427) 8654, Fax (07427) 6141
info@jms-zollernalb.de, www.jms-zollernalb.de 
Sprechzeiten:
Mo., Mi., Do 8.30 - 11.30 Uhr und Di 8.30 - 12.30 Uhr
Kindergarten ☎  (0 7427) 914766
Kinderkrippe ☎  (0 7427) 4661911
Telefon-Hotline ☎  (0 7427) 94006-11 
Nahwärmeversorgung     (tagsüber)
 ☎  (0 7427) 94006-99 

(ab 17.00 Uhr) 
Vorwahl bitte mitwählen!

Schule
Dotternhausen ☎  (0 7427) 2240
Sporthalle ☎  (0 7427) 914765
Stromversorgung ☎  (0 7427) 931566
Überlandwerk Eppler GmbH
Internet-Adresse der Gemeinde:
http://www.dotternhausen.de
E-Mail-Adressen der Gemeinde: 
Zentraler Posteingang: info@dotternhausen.de
Bürgermeisterin Frau Adrian: adrian@dotternhausen.de
Frau Engesser: engesser@dotternhausen.de
Frau Hahn: hahn@dotternhausen.de
Frau Huonker: huonker@dotternhausen.de
Herr Mertes: mertes@dotternhausen.de

Dautmergen

Rathaus ☎  (0 74 27) 2507
 Fax: (0 74 27) 82 07
Bürgerhaus Dautmergen ☎  (0 7427) 931420
Internet-Adresse der Gemeinde: 
http://www.gemeinde-dautmergen.de/
E-Mail-Adresse der Gemeinde: info@gemeinde-dautmergen.de
Förster Stephan Kneer ☎  (0 7427) 590 93 09
fr.leidringen@zollernalbkreis.de Fax: (0 74 33) 922 15 88 

Öffnungszeiten der 
Gemeindeverwaltung

Rathaus Dotternhausen 
Montag – Freitag 08.00 – 12.00 Uhr
Dienstag 16.00 – 18.00 Uhr

Rathaus Dautmergen 
Montagvormittag: 08.00 - 12.00 Uhr 
Dienstagvormittag: 08.00 - 12.00 Uhr 
Donnerstagvormittag: 08.00 - 12 00 Uhr 
Dienstags:  17.00 - 20.00 Uhr 
 mit Abendsprechstunde BM Lippus 

Gemeindekontakte
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Sehr geehrte Autoren,

in den Kalenderwoche 52/2018 und 1/2019 wird 
kein Mitteilungsblatt erscheinen.

Nächste Veröffentlichung: 09.01.2019
Redaktionsschluss: 07.01.2019, 21:00 Uhr

Wir bitten um Beachtung 
und wünschen Ihnen schöne Feiertage.

Der Verlag

Winterpause

Wochenend- und Feiertags-Notdienstplan  
der Apotheken
Samstag, 22.12.2018 
Mozart-Apotheke Balingen, Mozartstr. 31, 
Tel. 07433/15553 
Sonntag, 23.12.2018 
Friedrich-Apotheke Balingen, Friedrichstr. 17 
Tel. 07433/904460 
Montag, 24.12.2018 
Heidelberg-Apotheke Bisingen, 
Heidelbergstr. 22, Tel. 07476/8411 
Dienstag, 25.12.2018 
Stadtapotheke Schömberg, Schweizer Str. 23 
Tel. 07427/94750 
Mittwoch, 26.12.2018 
Stadtapotheke Schömberg, Schweizer Str. 23 
Tel. 07427/94750 
Samstag, 29.12.2018 
Stadt-Apotheke Rosenfeld, Balinger Str. 15 
Tel. 07428/1245 
Sonntag, 30.12.2018 
Bahnhof-Apotheke Balingen, Bahnhofstr. 21, 
Tel. 07433/21418 
Montag, 31.12.2018 
Gingko-Apotheke Balingen-Endingen, 
Erzinger Weg 20, Tel. 07433/382099 
  
Die Notdienstpläne ab 01.01.2019 lagen zum Redaktions-
schluss noch nicht vor. Bitte informieren Sie sich unter den 
folgenden Telefonnummern: 
Festnetz kostenfreie Rufnummer 0800 00 22 8 33 
von allen Mobilnetzen erreichbare Rufnummer 22 8 33 
(Kosten max.69 ct/Min) 
  

Gemeinsame
amtliche Bekanntmachungen

Deutsche Rentenversicherung
Die Dienststellen der Deutschen Rentenversiche-
rung (DRV)  Baden-Württemberg haben in diesem 
Jahr bis Freitag, 21. Dezember 2018, geöffnet. Ab 
Mittwoch, 2. Januar 2019, sind sämtliche Dienst-

stellen, Regionalzentren und Außenstellen zu den üblichen 
Öffnungszeiten wieder erreichbar. 
Die DRV Baden-Württemberg bittet deshalb, Angelegenhei-
ten, die noch in diesem Jahr zu regeln sind, bis spätestens 21. 
Dezember 2018 zu erledigen bzw. Termine vor Weihnachten 
zu vereinbaren. 
Auskünfte zu den Themen Prävention, Rehabilitation, Alters-
vorsorge und Rente gibt es bei der Deutschen Rentenver-
sicherung Baden-Württemberg in den Regionalzentren und 
Außenstellen im ganzen Land, über das kostenlose Service-
telefon unter 0800 100048024 sowie im Internet unter www.
deutsche-rentenversicherung-bw.de. 

Landratsamt Zollernalbkreis
Allgemeinverfügung zur Festlegung des 
Kreisgebietes als Sperrgebiet zum Schutz 
gegen die Blauzungenkrankheit 
Nach amtlicher Feststellung der Blauzungenkrank-
heit - Serotyp 8 (Bluetonguedisease-Virus - BTV-
8) in einem Betrieb in der Gemeinde Ottersweier 

im Landkreis Rastatt und öffentlicher Bekanntmachung des 
Seuchenausbruchs durch das Landratsamt des Landkreises 
Rastatt erlässt das Landratsamt Zollernalbkreis als untere 
Tiergesundheitsbehörde folgende 
  

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g 
1.  Das gesamte Kreisgebiet des Zollernalbkreises wird zum 

Sperrgebiet erklärt. 
2. Für das Sperrgebiet wird Folgendes angeordnet: 
 2.1.  Wer Wiederkäuer im Kreisgebiet hält, hat die Haltung 

und den Standort der Tiere (Stall, Weide, Triebweg 
u.s.w.) unverzüglich dem Landratsamt als untere Tier-
gesundheitsbehörde (Landratsamt Zollernalbkreis, 
Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz, 
Robert-Wahl-Str. 7, 72336 Balingen) anzuzeigen. 

 2.2.  Krankheitsanzeichen, die einen Ausbruch der Blau-
zungenkrankheit befürchten lassen (zu den Krank-
heitsanzeichen s.u. die Erläuterungen in Nr. 1 in den 
informatorischen Hinweisen), sind sofort bei der unte-
ren Tiergesundheitsbehörde (vgl. Nr. 2.1) anzuzeigen. 

 2.3.  Das Verbringen von Wiederkäuern, Embryonen, Sa-
men und Eizellen aus dem Sperrgebiet ist verboten, 
soweit und solange keine Ausnahmegenehmigung 
von der unteren Tiergesundheitsbehörde (vgl. Nr. 2.1) 
erteilt wurde (zur Beantragung von Ausnahmegeneh-
migungen s.u. die Erläuterungen in Nr. 2 der informa-
torischen Hinweise). 

3.  Die sofortige Vollziehung der in Nr. 1, Nr. 2.1 bis 2.2 ge-
troffenen Regelungen wird angeordnet. 

4.  Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentli-
chung als bekannt gegeben. Sie endet mit Ablauf des 31. 
Dezember 2020 solange keine öffentliche Bekanntgabe 
einer Fristverlängerung erfolgt. 

Rechtlicher Hinweis 
Nach § 41 Absatz 4 Satz 2 LVwVfG wird darauf hingewiesen, 
dass die Allgemeinverfügung und ihre Begründung von je-
dermann, der als rechtlich Betroffener der Verfügung in Be-
tracht kommt, während der Dienstzeiten im Dienstgebäude 
des Landratsamtes Zollernalbkreis, Amt für Veterinärwesen 
und Verbraucherschutz, Robert-Wahl- Str. 7, 72336 Balingen 
eingesehen werden kann. 

Herausgeber:
Gemeinden Dotternhausen und Dautmergen.

Verantwortlich für den Textteil:
Bürgermeisterämter Dotternhausen (Telefon 9 40 50) 
und Dautmergen (Telefon 25 07).

Herstellung und Vertrieb:
Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG
Max-Planck-Str. 14, 70806 Kornwestheim
Telefon (07154) 8222-0, Telefax (07154) 8222-15

Verantwortlich für den Anzeigenteil: Ralf Berti
Anzeigenberatung: Telefon (07154) 8222-0
Telefax (07154) 8222-15, E-Mail: anzeigen@duv-wagner.de
Anzeigenschluss: Dienstag, 9.00 Uhr, abhängig je nach 
Feiertag

Impressum
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Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach 
deren Bekanntgabe beim Landratsamt Zollernalbkreis, Hirsch-
bergstr. 29, 72336 Balingen Widerspruch erhoben werden. 
  
Balingen, den 14.12.2018 
gez. Dr. Wagner 
Leitende Veterinärdirektorin 
  
Informatorische Hinweise 
1.  Zu der in Nr. 2.2 geregelten Pflicht, Krankheitsanzeichen 

der Behörde zu melden, wird zu den Krankheitsanzeichen 
klarstellend auf Folgendes hingewiesen: 

  Die Erkrankung ist insbesondere durch eine Entzündung 
der Schleimhäute (Lippen, Maulschleimhäute, Euter und 
Zitzen), Gefäßstauungen, Schwellungen und Blutungen ge-
kennzeichnet. Meist erkranken Schafe schwerer als Rinder 
und Ziegen. Erste Anzeichen einer akuten Erkrankung sind 
erhöhte Körpertemperatur, Apathie und Absonderung von 
der Herde. Bald nach dem Anstieg der Körpertemperatur 
schwellen die geröteten Maulschleimhäute an. Es kommt 
zu vermehrtem Speichelfluss und Schaumbildung vor dem 
Maul. Die Zunge schwillt an und kann aus dem Maul hän-
gen. An den Klauen rötet sich der Kronsaum und schmerzt. 
Die Tiere können lahmen und bei trächtigen Tieren kann 
die Krankheit zum Abort führen. Die klinischen Symptome 
bei Rindern sind Entzündungen der Schleimhäute im Be-
reich der Augenlider, der Maulhöhle, der Zitzenhaut und 
Genitalien. Zudem treten Ablösungen von Schleimhäuten 
im Bereich der Zunge und des Mauls sowie Blasen am 
Kronsaum auf. Diese klinischen Erscheinungen ähneln so-
mit Symptomen der Maul- und Klauenseuche (s. a. Merk-
blatt Homepage STUA-DZ). 

2.  Es können im Einzelfall Ausnahmen von dem in dieser 
Verfügung angeordneten Verbringungsverbot (Nr. 2.3 der 
Verfügung) genehmigt werden. Innerhalb derselben Re-
striktionszone ist der Handel mit empfänglichen Tieren 
gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 der 
KOM vom 26. Oktober 2007 mit Durchführungsvorschrif-
ten zur Richtlinie 2000/75/EG des Rates hinsichtlich der 
Bekämpfung, Überwachung und Beobachtung der Blau-
zungenkrankheit sowie deren Beschränkungen, die für 
Verbringungen bestimmter Tiere von für die Blauzungen-
krankheit empfänglichen Arten gelten (VO (EG) 1266/2007) 
unter bestimmten Bedingungen möglich. Das gilt auch für 
das Verbringen empfänglicher Tiere in eine Restriktions-
zone für denselben BTV- Serotyp in einem anderen Mit-
gliedsstaat der EU. 

3.  Ausnahmen vom Verbringungsverbot sind auf Grundlage 
von Artikel 8 der VO (EG) 1266/2007 möglich. Danach sind 
für die Tiere, das Sperma, die Eizellen und Embryonen die 
Bedingungen gemäß Anhang III der Verordnung zu erfüllen. 

4.  Tiere, die zur unmittelbaren Schlachtung bestimmt sind 
und in deren Herkunftsbetrieb innerhalb von mindestens 
30 Tagen kein Fall von Blauzungenkrankheit aufgetreten 
ist, sind vom Verbringungsverbot aus dem Restriktions-
gebiet ausgenommen, soweit die für den Herkunftsbetrieb 
zuständige Behörde die geplante Verbringung der zu-
ständigen Behörde des Bestimmungsortes (Schlachthof) 
termingerecht gemeldet hat (Artikel 8 Absatz 4 VO (EG) 
1266/2007). 

5.  Zudem ist eine Ausfuhr der Tiere unter bestimmten Be-
dingungen möglich (Artikel 8 Absatz 5a der VO (EG) 
1266/2007). 

6.  Weitere Ausnahmen betreffen die Durchfuhr von Tieren 
durch Restriktionsgebiete gemäß Artikel 9 der VO (EG) 
1266/2007. 

7.  Auskünfte zu den Ausnahmegenehmigungen erteilt das 
Landratsamt Zollernalbkreis, Amt für Veterinärwesen und 
 Verbraucherschutz, Robert-Wahl-Str. 7, 72336 Balingen. 

8.  Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass vorsätzliche 
oder fahrlässige Verstöße gegen die Anordnungen dieser 

Allgemeinverfügung Ordnungswidrigkeiten darstellen, die 
mit einem Bußgeld bei vorsätzlichen Verstößen bis eintau-
send Euro und bei fahrlässigen Verstößen bis fünfhundert 
Euro verfolgt werden können. 

9.  Es wird empfohlen zur Anzeige nach Nr. 2.1 der vorlie-
genden Verfügung den beim Landratsamt ausliegenden 
Meldebogen (auch auf der Internetseite des Landkreises 
unter „Verwaltung - Ämter und Dienstleistungen - Veterinär-
wesen / Verbraucherschutz - Tiergesundheit / Tierkörper-
beseitigung“ als Download erhältlich) zu verwenden. Bei 
der Anzeige nach Nr. 2.2 der Verfügung ist § 4 TierGesG 
i. V. m. § 11 TierGesAG zu beachten. 

Schlichem Bad

Das „Schlichem Bad“ Schömberg ist über die 
Weihnachtsfeiertage 2018 und den Jahreswechsel 2019 

vom 24.12.2018 bis 07.01.2019, je einschließlich, 
g e s c h l o s s e n. 

Wir bedanken uns bei unseren Badegästen für den regen 
Besuch und die bisherige Unterstützung. 
Der Gemeindeverwaltungsverband Oberes Schlichemtal 
wünscht Ihnen besinnliche Weihnachtsfeiertage und ei-
nen „guten Rutsch“ in das Jahr 2019, in dem Gesundheit, 
Glück, Erfolg und Zufriedenheit Ihre Begleiter sein sollen. 
Gemeindeverwaltungsverband Oberes Schlichemtal 

Online-Veranstaltungskalender 
Im übersichtlichen Online-Veranstaltungskalender der Zol-
lernalb unter www.zollernalb.com finden Sie Informationen 
zu den zahlreichen Veranstaltungen und den vielfältigen Frei-
zeitmöglichkeiten auf der Zollernalb. Neben lokalen Ereignis-
sen, geführten Wanderungen, Rad-Treffs, Ausstellungen oder 
Museumsführungen finden Sie dort unter anderem auch Rad- 
und Wandertipps. Klicken Sie rein oder schauen Sie mal auf 
der neuen kostenlosen Zollernalb-App vorbei! 

Amtliche Bekanntmachungen
Dotternhausen

Veranstaltungen Januar 2019 
05.01.2019  Narrenzunft, Hopfensaufest vom NFR-SBH, 

Wurmlingen, 19.00 Uhr  
06.01.2019  Schachgemeinschaft, Dreikönigsturnier, St.-

Anna-Stift, 9.30 Uhr  
06.01.2019  Kath. Kirchengemeinde, Aussendung der 

Sternsinger  
12.01.2019  Feuerwehr, Generalversammlung, Feuerwehr-

gerätehaus, 20.00 Uhr  
12.01.2019  Ev. Kirchengemeinde, Schnupper-Abend „Öku-

menischer Glaubenskurs „Alpha“  
17.01.2019  Gemeinde, Gemeinderatssitzung, Rathaus, 

19.00 Uhr  
18.01.2019  Narrenzunft, Jubiläumswochenende NZ Zim-

mern u. d. B., 19.30 Uhr  
25.01.2019  Schwäbischer Albverein, Multimediaabend Te-

neriffa, Sportheim  
26.01.2019  Musikverein, Generalversammlung, Singsaal, 

20.00 Uhr  
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Kurzbericht zur Sitzung des Gemeinderates 
vom 12.12.2018 in Dotternhausen 
Tagesordnungspunkt 1: Änderungsgenehmigungsverfah-
ren gem. § 16 BImSchG: Lagerung und Einsatz von Glas-
abfällen (ASN 191205) im Kalzinator als Ersatzrohstoff in 
der Zementklinkerproduktion 
Die Firma Holcim (Süddeutschland) GmbH hat einen Antrag 
auf Genehmigung nach Bundesimmissionsschutzgesetz ge-
stellt zur Lagerung und zum dauerhaften Einsatz von Glasab-
fällen im Kalzinator als Ersatzrohstoff für Ton. Der Gemeinde 
Dotternhausen wurde vom Regierungspräsidium die Möglich-
keit gegeben, im Rahmen des Genehmigungsverfahrens eine 
Stellungnahme abzugeben. 
Die Verwendung von Glasabfällen im Kalzinator wurde von 
April 2016 bis März 2017 im Rahmen eines Großversuchs, 
der vom Regierungspräsidium begleitet wurde, geprüft. Dem 
Genehmigungsantrag war eine Gegenüberstellung der Emis-
sionsmesswerte mit Glasaufgabe (15.03.17) und ohne Glas-
aufgabe (29.06.17) beigefügt. Da zwischen der ersten und der 
zweiten Messung die Revision im Werk durchgeführt und dabei 
unter anderem auch die Schlauchfilter ausgetauscht wurden, 
waren die Messungen für den Gemeinderat nicht vergleichbar. 
Herr Dr. Wimmer, Leiter Ersatzrohstoffe und Ersatzbrennstoffe 
im Zementwerk, beantwortete die zahlreichen Fragen. 
Nach intensiver Beratung, beschloss der Gemeinderat schließ-
lich folgende Stellungnahme: 
Der Gemeinderat begrüßt es grundsätzlich, dass durch den 
Einsatz von Ersatzrohstoffen Ressourcen geschont werden. 
Dem Gemeinderat ist jedoch die Gesundheit der Menschen 
und die Qualität der Luft sehr wichtig. Die Messwerte vom 
März 2017 im Bereich Feinstaub, Thallium, Nickel, Schwer-
metalle allgemein, Dioxine und Furane lösen allerdings sehr 
große Bedenken in der Gemeinde aus. 
Zum BImSch-Antrag über die Lagerung und den Einsatz von 
Glasabfällen am Kalzinator der Firma Holcim (Süddeutsch-
land) GmbH fordert die Gemeinde daher die Auflage, dass 
keine negativen (höheren) Emissionen als beim Rohstoff Ton 
- insbesondere bei den Schwermetallen - anfallen. Dies ist vor 
der Genehmigung durch unabhängige Messungen und einer 
Gegenüberstellung der Emissionswerte mit Glasaufgabe und 
ohne Glasaufgabe durch die zuständige Überwachungs- und 
Genehmigungsbehörde (RP Tübingen) und des Antragsstel-
lers nachzuweisen. 
  
Tagesordnungspunkt 2: Neufassung der Feuerwehrent-
schädigungssatzung (FwES) 
Bereits in der Gemeinderatssitzung im November hatte der 
Gemeinderat beschlossen die Einsatzentschädigung der eh-
renamtlich tätigen Feuerwehrleute entsprechend einer kreis-
weiten Empfehlung anzupassen und vor der Satzungsände-
rung den Feuerwehrausschuss zu anzuhören. 
Aufgrund verschiedener Änderungen im Feuerwehrgesetz war 
zudem eine Neufassung der Feuerwehrentschädigungssat-
zung (FwES) erforderlich. 
Nachdem sich abgezeichnet hatte, dass eine kreisweit ein-
heitliche Erhöhung der Entschädigungssätze nicht erfolgt, 
hat der Gemeinderat entschieden, entgegen der kreisweiten 
Empfehlung in zwei Schritten die Einsatzentschädigung auf 14 
€ anzupassen, bereits zum 01.01.2019 auf 14 € zu erhöhen. 
Ebenfalls angepasst wurde die jährliche Zusatzentschädigung 
für die Funktionsämter. Diese wurde entsprechend der jähr-
lichen Inflationsrate seit der letzten Anpassung im Jahr 2001 
berechnet und großzügig aufgerundet. 
Schließlich wurde auch die Entschädigung für Brandsicher-
heitswache von 5,50 € auf 9,00 € angehoben und die Ent-
schädigung für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungen neu 
geregelt. 
Der Gemeinderat hat die Neufassung der Feuerwehrentschä-
digungssatzung beschlossen und sich für das große ehren-
amtliche Engagement der Feuerwehrleute bedankt. 
Die Satzung ist im Amtsblatt abgedruckt. 

Tagesordnungspunkt 3: Zuschussantrag Narrenzunft, 
Mondstupferrestaurierung 
Der Gemeinderat gewährte eine Freigiebigkeitsleistung in Höhe 
von 600 € für die Restaurierung der Mondstupferskulptur. 
  
Tagesordnungspunkt 4: Zuschuss zur Einrichtung einer 
FSJ-Stelle bei der ev. Kirchengemeinde Erzingen-Schöm-
berg 
Der Gemeinderat gewährte rückwirkend für das Schuljahr 
2016/17 einen Zuschuss zur FSJ-Stelle bei der Evangelischen 
Kirchengemeinde Erzingen-Schömberg in Höhe von 2.000 €- 
Der Beschluss über einen Zuschuss für das Schuljahr 18/19 
wurde aufgehoben, da aktuell keine FSJ-Stelle bei der Kirchen-
gemeinde eingerichtet ist. 
  
Tagesordnungspunkt 5: Bausachen 
5.1: Teilabbruch und Anbau Jungviehstall, Fahrsiloerweite-
rung und Neubau Getreidelager, Oberer Ösch 1 
Der Gemeinderat erteilte das gemeindliche Einvernehmen zum 
Teilabriss und Anbau eines Jungviehstalls sofern die abgelaufe-
ne Baugenehmigung für die Errichtung eines Kälberstalls vom 
09.09.2008 nicht erneut erteilt wird. 
Das gemeindliche Einvernehmen zum Neubau eines Getreidela-
gers wurde ebenfalls erteilt, sofern durch die Versickerung des 
Niederschlagswassers keine nachteilige Beeinträchtigung der 
Nachbargrundstücke erfolgt. Das Oberflächen- und Dachwas-
ser darf weder direkt noch indirekt den Feld- und Wiesendrai-
nagen zugeführt werden. 
Die Errichtung eines Fahrsilos bedarf keiner Baugenehmigung 
und daher auch nicht des gemeindlichen Einvernehmens. 
  
Tagesordnungspunkt 6: Umstellung auf Neues Kommu-
nales Haushalts- und Rechnungswesen 
Im Rahmen der Umstellung auf das neue kommunale Haus-
halts- und Rechnungswesen fasste der Gemeinderat noch die 
erforderlichen Grundsatzbeschlüsse. So wird der Gesamthaus-
halt künftig in drei Teilhaushalte (Innere Verwaltung; Dienstleis-
tungen und Infrastruktur; Allgemeine Finanzwirtschaft) geglie-
dert. Die Teilhaushalte werden nach den gesetzlich vorgegeben 
Produkten gebildet. 
Die geleisteten Investitionszuschüsse an den Zweckverband 
Abwasserreinigung Balingen und an den Zweckverband Was-
serversorgung Hohenberggruppe werden in die Eröffnungsbi-
lanz aufgenommen. Die sonstigen geleisteten Investitionszu-
schüsse werden entsprechend der Vereinfachungsregelung 
nach § 63 Abs. 6 Satz 2 GemHVO in der Eröffnungsbilanz nicht 
dargestellt. 
Der Eigenbetrieb “Nahwärmeversorgung Dotternhausen“ wird 
ab 01.01.2019 weiterhin handelsrechtlich nach Eigenbetriebs-
gesetz/Eigenbetriebsverordnung bzw. Handelsgesetzbuch 
(HGB) geführt. Für die Buchführungs- und Rechnungslegungs-
prozesse wird die gleiche Systemumgebung (SAPsmart) wie 
beim NKHR-Kernhaushalt verwendet. 
  
Tagesordnungspunkt 7: Bebauungsplan „Wasen III“ 5. Än-
derung, ergänzendes Verfahren 
Der Gemeinderat hatte im Juli 2017 die 5. Änderung des Be-
bauungsplanes „Wasen III“ beschlossen. Die Satzung wurde 
dem Landratsamt vorgelegt. Dieses hat bemängelt, dass die 
Frist für die Öffentlichkeitsbeteiligung um einen Tag zu kurz 
war. Dieser Mangel ist über ein ergänzendes Verfahren nach 
§ 214 Abs 2 BauGB zu beheben. 
Der Gemeinderat beschloss das ergänzende Verfahren durch-
zuführen und die Öffentlichkeitsbeteiligung erneut durchzu-
führen. 
  
Tagesordnungspunkt 8: Bekanntgabe nichtöffentlich ge-
fasster Beschlüsse 
Die Bürgermeisterin gab bekannt, dass der Gemeinderat in 
seiner nichtöffentlichen Sitzung am 14.11.2018 Herrn Marc 
Meyer als Bauhofmitarbeiter eingestellt hat. Herr Meyer wird 
am 01.01.2019 die Stelle antreten. 
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Tagesordnungspunkt 9: Bekanntgaben und Verschiedenes 
Die Bürgermeisterin informierte den Gemeinderat über die 
Aufstellung der Bebauungspläne „Kaffebühlstraße“ in Dor-
mettingen und „Gassen II“ in Schömberg. Die Gemeinde ist 
durch die Planungen nicht betroffen. 
Herr Ortsbaumeister Mertes gab einen Baustellenbericht. 
Von der Schule berichtete er, dass das Dach des Musiksaals 
im Laufe der Woche noch aufgerichtet und abgedichtet wird. 
Der Flaschner wird das Dach jedoch voraussichtlich erst nach 
Weihnachten fertig stellen. Bei der WC-Anlage gab es Proble-
me mit dem Bodenbelag. Die ausgeführten Arbeiten konnten 
nicht abgenommen werden, der Belag muss komplett neu 
aufgebaut werden. Die WCs werden nach Ende der Weih-
nachtsferien in Betrieb genommen. Die Außenanlage ist bis 
auf den Asphaltbelag der Wege fertiggestellt. 
Die Baustelle in der Buchenstraße konnte planmäßig bis auf 
die Beschilderung und das Humusieren der Randbereiche 
fertiggestellt werden. 
Weiter wurden noch die Website und das Bürgerinformations-
system angesprochen. 
  
 

Rathaus geschlossen 
Das Rathaus bleibt am Donnerstag, 27.12. und Freitag, 
28.12. geschlossen. In dringenden Fällen erreichen Sie 
uns in der Zeit von 8 - 12 Uhr unter folgender Nummer: 
0162/6571162 

 
Gemeinde Dotternhausen 
Zollernalbkreis
Öffentliche Bekanntmachung 
der Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich 
tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr Dottern-
hausen (Feuerwehr-Entschädigungssatzung - FwES) 
Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) in Verbindung mit § 16 des Feuerwehrgesetzes 
(FwG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Dotternhausen am 
12.12.2018 folgende Satzung über die Entschädigung der 
ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr 
beschlossen: 
  

§ 1 Entschädigung für Einsätze 
(1)  Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeu-

erwehr erhalten für Einsätze, mit Ausnahme der Einsätze 
nach § 1 Absatz 2, auf Antrag ihre Auslagen und ihren 
Verdienstausfall als Aufwandsentschädigung nach einem 
einheitlichen Durchschnittssatz ersetzt. Dieser beträgt für 
jede volle Stunde 14,00 Euro. Bei Vorliegen einer Freistel-
lung nach § 15 Absatz 1 Satz 1 FwG kann der Angehörige 
der Gemeindefeuerwehr seine Ansprüche nach Satz 1 an 
seinen Arbeitgeber rechtsgeschäftlich abtreten. 

(2)  Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeu-
erwehr erhalten für die Durchführung der Brandsicher-
heitswache nach § 2 Absatz 2 Nummer 2 FwG auf Antrag 
ihre Auslagen und ihren Verdienstausfall als Aufwandsent-
schädigung nach einem einheitlichen Durchschnittssatz 
in Höhe von 9,00 Euro für jede volle Stunde ersetzt. 

(3)  Der Berechnung der Zeit ist die Dauer der tatsächlichen 
zeitlichen Inanspruchnahme (gerechnet ab dem Zeitpunkt 
der Alarmierung bis zur Wiederherstellung der Einsatz-
bereitschaft einschließlich angeordneter Ruhezeiten) zu-
grunde zu legen. Angefangene Stunden werden auf volle 
Stunden aufgerundet. 

(4)  Dauert ein Einsatz über vier Stunden, hat der Angehöri-
ge der Gemeindefeuerwehr Anspruch auf einen als Auf-
wandsentschädigung gewährten Erfrischungszuschuss 
(§ 16 Absatz 1 Satz 4 FwG) als Baraufwendung, soweit 
dieser nicht beim Einsatz in Naturalien gewährt wird. 

(5)  Für Einsätze mit einer Dauer von mehr als zwei aufei-
nanderfolgenden Tagen werden der entstehende Ver-
dienstausfall und die notwendigen Auslagen in tatsäch-
licher Höhe als Aufwandsentschädigung ersetzt (§ 16 
Absatz 4 FwG). Bei Vorliegen einer Freistellung nach § 15 
Absatz 1 Satz 1 FwG kann der Angehörige der Gemein-
defeuerwehr seinen Anspruch auf Verdienstausfall nach 
Satz 1 an seinen Arbeitgeber rechtsgeschäftlich abtreten. 

§ 2 Entschädigung für Aus- 
und Fortbildungsveranstaltungen 

(1)  Für die Teilnahme an der Truppmannausbildung (Grund-
ausbildung) inklusive Sprechfunklehrgang und Erstehil-
fekurs, an der Truppführerausbildung sowie an Seminar-
veranstaltungen für die Gesamtwehr vor Ort wird keine 
Aufwandsentschädigung gewährt. 

Für die Teilnahme an darüber hinausgehenden Aus- und Fort-
bildungsveranstaltungen mit einer Dauer von bis zu zwei auf-
einanderfolgenden Tagen wird auf Antrag als Aufwandsent-
schädigung für Auslagen ein Durchschnittssatz von 14,00 
Euro für die ersten drei Stunden und von 14,00 Euro für jede 
weitere Stunde gewährt. 
(2)  Der Berechnung der Zeit ist die Dauer der Aus- und Fort-

bildungsveranstaltung vom Unterrichtsbeginn bis -ende 
zugrunde zu legen. Angefangene Stunden werden auf 
volle Stunden aufgerundet. 

(3)  Bei Aus- und Fortbildungsveranstaltungen außerhalb des 
Gemeindegebietes erhalten die ehrenamtlich tätigen An-
gehörigen der Gemeindefeuerwehr neben der Entschä-
digung nach Absatz 1 eine Erstattung der Fahrkosten der 
zweiten Klasse oder eine Wegstrecken- und Mitnahmeent-
schädigung in entsprechender Anwendung des Landes-
reisekostengesetzes in seiner jeweiligen Fassung, sofern 
nicht von Dritten eine Erstattung erfolgt. 

(4)  Für Aus- und Fortbildungslehrgänge mit einer Dauer von 
mehr als zwei aufeinanderfolgenden Tagen werden der 
entstehende Verdienstausfall und die notwendigen Aus-
lagen in tatsächlicher Höhe ersetzt (§ 16 Absatz 4 FwG). 
Bei Vorliegen einer Freistellung nach § 15 Absatz 1 Satz 
1 FwG kann der Angehörige der Gemeindefeuerwehr sei-
nen Anspruch auf Verdienstausfall nach Satz 1 an seinen 
Arbeitgeber rechtsgeschäftlich abtreten. 

§ 3 Zusätzliche Entschädigung 
Die nachfolgend genannten ehrenamtlich in der Aus- und 
Fortbildung tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr, 
die durch diese Tätigkeit über das übliche Maß hinaus Feu-
erwehrdienst leisten, erhalten eine zusätzliche Entschädigung 
im Sinne des § 16 Absatz 2 FwG als Aufwandsentschädigung 
für Übungsleiter: 

Kommandant 700,00 Euro/Jahr 
Stv. Kommandant 400,00 Euro/Jahr 
Gerätewart 600,00 Euro/Jahr 
Atemschutzgerätewart 250,00 Euro/Jahr 
Jugendfeuerwehrwart 200,00 Euro/Jahr. 
..........    

  
§ 4 Entschädigung für haushaltsführende Personen 

Für Personen, die keinen Verdienst haben und den Haushalt 
führen (§ 16 Absatz 1 Satz 3 FwG) sind die §§ 1 und 2 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass als Verdienstausfall das entstan-
dene Zeitversäumnis gilt. Bei Einsätzen und Aus- und Fort-
bildungsveranstaltungen mit einer Dauer von mehr als zwei 
aufeinanderfolgenden Tagen wird neben der Entschädigung 
für die notwendigen Auslagen als Verdienstausfall 14,00 Euro/
Stunde gewährt. 

§ 5 Antrag 
(1)  Als Anträge im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 gelten die 

durch den jeweiligen Angehörigen der Gemeindefeuer-
wehr eingereichten und unterzeichneten Nachweise über 
die Teilnahme an Einsätzen, Lehrgängen, Sitzungen und 
dergleichen. 
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(2)  Den Anträgen im Sinne der § 1 Absatz 5 Satz 2, § 2 Ab-
satz 4 Satz 2 sind Nachweise beizufügen, die den Ver-
dienstausfall und die Auslagen dem Grunde und der Höhe 
nach belegen. 

  
§ 6 Freiwilligkeitsleistungen 

Die Gemeinde hat die Möglichkeit, den ehrenamtlich täti-
gen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr finanzielle Unter-
stützung, insbesondere zur Erholung, Aufrechterhaltung und 
Wiederherstellung ihrer persönlichen Leistungsfähigkeit zu 
gewähren (vgl. § 16 Absatz 7 FwG). 
  

§ 7 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
bisherige Feuerwehrentschädigungssatzung vom 14.05.1990, 
zuletzt geändert durch Satzung vom 07.11.2012, außer Kraft. 
  
Gemeinde Dotternhausen den 13.12.2018

Monique Adrian Bürgermeisterin 
  
Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften 
beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Absatz 4 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber 
der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, 
der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit-
zung, die Genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. 

Am Freitag, 21.12.2018 ist die Birkenstraße in der Zeit von 
7.00 Uhr bis 11.00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. 
Wir bitten um Beachtung! 

 
Abholung von Kühlgeräten, Fernsehern und 
Bildschirmen 
Die nächste Abholung von Kühlgeräten, Fernsehern und 
Bildschirmen erfolgt am 
Samstag, 29.12.2018. Anmeldungen zur Abholung von Ge-
räten sind bis spätestens Freitag, 21.12.,  11.30 Uhr, an das 
Bürgermeisteramt, Tel. 07427/9405-12 zu richten. 
Bitte stellen Sie die Geräte am Abholtag ab 06.00 Uhr am 
Straßenrand zur Abholung bereit. 
Bitte beachten Sie, dass  Laptops und Notebooks nicht mit-
genommen werden. Sie müssen wie normaler Elektroschrott 
über die Wertstoffzentren entsorgt werden. 
  
Abbrennen von pyrotechnischen Gegenstän-
den (Feuerwerkskörpern) an Silvester  
Nachdem der Jahreswechsel bevorsteht und es beim Ab-
brennen von Feuerwerkskörpern alljährlich zu Beschwerden 
und teilweise auch zu Unfällen kommt, weisen wir darauf hin, 
dass das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen der 
Klasse II (Feuerwerkskörper/Knallkörper) nach § 23 Abs. 2 der 
1. Sprengstoffverordnung (1. SprengV) nur am 31.12. und am 
01.01. eines jeden Jahres gestattet ist (Diese Einschränkung 
gilt nicht für Inhaber entsprechender Erlaubnisse oder Befä-
higungsscheine). 
Zuwiderhandlungen stellen Ordnungswidrigkeiten dar und 
können mit einem Bußgeld geahndet werden. Wir bitten Sie 
darum, dies zu beachten und vor dem Silvestertag sowie 
nach dem Neujahrstag keine Feuerwerkskörper/ Knallkörper 
zu zünden. 
In der unmittelbaren Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kin-
der- und Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern ist 

das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und Knallkörpern 
verboten. 
Ebenso sei daran erinnert, dass Personen unter 18 Jahren 
der Umgang, also das Aufbewahren und Abbrennen, mit Feu-
erwerkskörpern/Knallkörpern (pyrotechn. Gegenstände der 
Klasse II) verboten ist. 
Des Weiteren ist darauf zu achten, dass die Sicherheitsbe-
stimmungen der 1. und 2. Verordnung zum Sprengstoffgesetz 
(1. und 2. SprengV) bei der Verwendung der pyrotechnischen 
Gegenstände eingehalten werden. 
Außerdem sollte es selbstverständlich sein, dass Rückstände, 
die beim Abbrennen von Feuerwerken entstehen, auch wieder 
aufgeräumt werden. 
Wir bitten um entsprechende Beachtung. 
  
 
Hallo Kinder und Mütter 
Jeden Donnerstag trifft sich unsere Krabbelgruppe „Die klei-
nen Strolche“ in der Schule in Dotternhausen. Gemeinsam 
singen und spielen wir. Treffpunkt ist um 09.30 Uhr, kommen 
dürfen alle Kinder von 0 - 3 Jahren. 
Bis bald 
Christine Türk und Sonja Neher 
 

Text in der KW 48 und KW 49 veröffentlichen! 
 
 
 
 

 
 
 

Energieagentur Zollernalb vor Ort in Dormettingen 
 
Wer sein Haus umweltfreundlich sanieren will, braucht dafür kompetente, neutrale U
Diese bekommen Sie regelmäßig an den Infotagen der Energieagentur Zollernalb.
tung ist kostenlos. Fachleute geben maßgeschneiderte Tipps zur Wärmedämmung und zum Au
tausch der Heizungsanlage. Sie informieren über erneuerbare Energien und nennen Möglichke
ten, den Stromverbrauch im Haushalt zu senken. Ergänzend schätzen die ausgebildeten Ene
gieberater Investitionskosten ab und stellen Fördermöglichkeiten vor. 
 
Der nächste Termin zur kostenlosen Erstberatung im Rathaus Dormettingen
Dienstag, 11. Dezember 2018 - 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 
Bitte melden Sie sich an unter Tel.: 07433 92-1385  
oder per E-Mail: energieagentur@zollernalbkreis.de 
 
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter  
www.energieagentur-zollernalb.de 
 
 

 
Die Kompetenzstelle Energieeffizienz Neckar-Alb bietet eine koste
Erstberatung zum Thema Energieeffizienz für Unterne
Ansprechpartner für Unternehmen im Zollernalbkreis: 
Energieagentur Zollernalb, Tel.: 07433 92-1387 

Energieagentur Zollernalb 
vor Ort in Dotternhausen 
Wer sein Haus umweltfreundlich sanieren 
will, braucht dafür kompetente, neutrale Un-
terstützung. Diese bekommen Sie regelmä-
ßig an den Infotagen der Energieagentur 
Zollernalb. Die Erstberatung ist kostenlos. 
Fachleute geben maßgeschneiderte Tipps 

zur Wärmedämmung und zum Austausch der Heizungsanla-
ge. Sie informieren über erneuerbare Energien und nennen 
Möglichkeiten, den Stromverbrauch im Haushalt zu senken. 
Ergänzend schätzen die ausgebildeten Energieberater Inves-
titionskosten ab und stellen Fördermöglichkeiten vor. 
Der nächste Termin zur kostenlosen Erstberatung im Rathaus 
Dotternhausen  ist: 
Dienstag, 29. Januar 2019 - 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Bitte melden Sie sich an unter Tel.: 07433 92-1385 
oder per E-Mail: energieagentur@zollernalbkreis.de 
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter 
www.energieagentur-zollernalb.de 
  

Text in der KW 48 und KW 49 veröffentlichen! 
 
 
 
 

 
 
 

Energieagentur Zollernalb vor Ort in Dormettingen 
 
Wer sein Haus umweltfreundlich sanieren will, braucht dafür kompetente, neutrale Unterstützung. 
Diese bekommen Sie regelmäßig an den Infotagen der Energieagentur Zollernalb. Die Erstbera-
tung ist kostenlos. Fachleute geben maßgeschneiderte Tipps zur Wärmedämmung und zum Aus-
tausch der Heizungsanlage. Sie informieren über erneuerbare Energien und nennen Möglichkei-
ten, den Stromverbrauch im Haushalt zu senken. Ergänzend schätzen die ausgebildeten Ener-
gieberater Investitionskosten ab und stellen Fördermöglichkeiten vor. 
 
Der nächste Termin zur kostenlosen Erstberatung im Rathaus Dormettingen ist: 
Dienstag, 11. Dezember 2018 - 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 
Bitte melden Sie sich an unter Tel.: 07433 92-1385  
oder per E-Mail: energieagentur@zollernalbkreis.de 
 
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter  
www.energieagentur-zollernalb.de 
 
 

 
Die Kompetenzstelle Energieeffizienz Neckar-Alb bietet eine kostenlose 
Erstberatung zum Thema Energieeffizienz für Unternehmen an. 
Ansprechpartner für Unternehmen im Zollernalbkreis: 
Energieagentur Zollernalb, Tel.: 07433 92-1387 

Die Kompetenzstelle Energieeffizienz Neck-
ar-Alb bietet eine kostenlose Erstberatung 
zum Thema Energieeffizienz für Unterneh-
men an. 
Ansprechpartner für Unternehmen im Zoller-

nalbkreis: Energieagentur Zollernalb, Tel.: 07433 92-1387 

Mittwoch: 13:45 - 15:15 Uhr Grundschulgruppe 
Freitag:  16:00 - 18:00 Uhr (10-12 Jahre) 
  16:00 - 20:00 Uhr (12-18 Jahre)

Öffnungszeiten: 
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Programmübersicht Grundschulgruppe für Januar und 
Februar 2019 
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
gerne möchte ich die Schüler und Schülerinnen der vierten 
Klassen der Schlossbergschule in Dotternhausen in unseren 
Jugendtreff einladen. Der Jugendtreff ist ein offenes Angebot, 
was bedeutet, dass Sie Ihr Kind nur zu Ausflügen verbindlich 
anmelden müssen, da ich dann eine Fahrgelegenheit organi-
sieren muss. 
Ich freue mich sehr, dass die Grundschulgruppe dieses Jahr 
wieder so zahlreich besucht wurde und freue mich bereits auf 
das nächste gemeinsame Jahr mit vielen Ausflügen, Ferien-
programmen und zahlreichen Besuchern und Besucherinnen 
im Jugendtreff. 
Auf diesem Weg möchte ich Ihnen allen frohe Weihnachten, 
eine besinnliche Zeit mit ihren Liebsten und einen guten Start 
in das Jahr 2019 wünschen! 
Viel Spaß in der Gruppe wünscht 
Marie Frommeld 
Diasporahaus Bietenhausen e.V. 
Do., 03.01.19 Wir gehen gemeinsam ins Berolino.  
  Bitte anmelden.  
Mi., 09.01.19 Wir machen leckere Schokofrüchte.  
Mi., 16.01.19  Spielenachmittag! Jeder darf sein Lieblings-

spiel mitbringen   
Mi., 23.01.19 Heute wird gebastelt.  
Mi., 30.01.19 Heute machen wir einen leckeren Obstsalat.  
Mi., 06.02.19 Heute veranstalten 
 wir ein Tischkickerturnier.  
Mi., 13.02.19 Wir backen gemeinsam.  
Mi., 20.02.19 Wie gehen raus an die frische Luft! 
 (Sofern das Wetter mitspielt)  
Mi., 27.02.19 Heute gibt es eine Faschingsparty!!!!!  
 
Ausflug ins Berolino am 03. Januar 2019!!! 
Jugendtreff Dotternhausen 
Wann: 03. Januar 2019 
Treffpunkt: 09:30 Uhr 
Rückkehr: 13:30 Uhr 
Kosten: Keine 
Abfahrt: Vor dem Jugendtreff Dotternhausen 
 Schlossbergschule, Schulstr.11 
 72359 Dotternhausen 
Bitte geben Sie Ihrem Kind Vesper oder Geld mit, um sich 
etwas zu kaufen.  
Bitte werfen Sie die Anmeldung bis spätestens 02. Januar 
2019 in den Briefkasten des Jugendtreffs ein oder geben diese 
persönlich im Jugendtreff bei mir, Marie Frommeld 
(Mittwochnachmittag), oder meiner Kollegin Suzanne Wahl 
(Freitag ab 16 Uhr) ab. 
Wir freuen uns auf viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen! 

Ich/Wir nehmen am Angebot des Jugendtreffs Dotternhausen 
am 03. Januar 2019 teil und kommen mit ins Berolino. 
  
Name: _________ Telefon:__________ 
  
Personenzahl: __________ 

Amtliche Bekanntmachungen
Dautmergen

Kurzbericht der öffentlichen Gemeinderatssit-
zung vom 12.12.2018 
TOP 1: Bauangelegenheiten 
  Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgara-

ge, Amselstraße, Flst. 1827/2 
Der Gemeinderat stimmte dem vorliegenden Baugesuch ein-
stimmig zu und erteilte das erforderliche gemeindliche Ein-
vernehmen. 

TOP 2: Bebauungsplan Blumenhalde 2. Änderung 
 a) Entwurfsberatung 
 b) Auslegungsbeschluss 
Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung am 14.11.2018 
den Aufstellungsbeschluss für die Änderung des bestehenden 
Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren nach §13a 
BauGB gefasst. Grund hierfür war zum einen die Anpassung 
des Baufensters bezüglich dem vor rd. 10 Jahren vorgenom-
menen Anbau an das Feuerwehrgerätehaus und zum ande-
ren die Ausrichtung des bestehenden Baufensters an den 
geplanten Neubau des Lagerschuppens für den Bauhof im 
südwestlichen Bereich unterhalb des Feuerwehrgerätehau-
ses. Darüber hinaus ist die Erweiterung von bisher nur Flach-
dächern, um auch Pultdächer mit einer Dachneigung von 0° 
bis 6° angedacht. 
Der Gemeinderat befasste sich mit der vom Büro Dr. Gross-
mann vorgelegten Entwurfsplanung, der Habitatpotenzial-
analyse, dem Umweltbeitrag sowie den planungsrechtlichen 
Festsetzungen, örtlichen Bauvorschriften und Begründung zur 
2. Bebauungsplanänderung „Blumenhalde“. 
Nach ausführlicher Schilderung des komplexen Sachverhal-
tes und umfangreicher Vorstellung der Vorlagen billigte der 
Gemeinderat einstimmig die Entwurfsplanung und beschloss 
die Offenlage des Entwurfs zur 2. Änderung. 
Die Verwaltung wurde darüber hinaus beauftragt, den Be-
schluss öffentlich bekannt zu machen, die Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß §3 Abs. 2 BauGB durchzuführen und 
die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange nach §4 Abs. 2 BauGB zu veranlassen. 
Die öffentliche Bekanntmachung hierzu erfolgt im ersten Mit-
teilungsblatt des neuen Jahres, am Mittwoch, 09.01.2019. 
  
TOP 3:  Neufassung der Satzung über die Entschädigung 

der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Ge-
meindefeuerwehr Dautmergen 

Die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute 
ist über die jeweilige Feuerwehrentschädigungssatzung der 
Gemeinde geregelt. Der bisherige Entschädigungssatz von 
10,-- € die Stunde ist seit 2013 existent. Ende letzten Jahres 
haben sich sowohl Gemeindetag als auch Städtetag und Feu-
erwehrverband auf eine Anhebung dieser Sätze verständigt, 
wobei auf Ebene des Zollernalbkreises sich die Bürgermeister 
auf ein „2-Stufen-Modell“ verständigt haben. Zum 01.01.2019 
ist die Anhebung auf 12,-- € und zum 01.01.2021 auf 14,-- € 
angedacht. 
Der Gemeinderat sprach sich dabei einstimmig für diesen Vor-
schlag auf Kreisebene aus und erhöhte noch zusätzlich die 
Entschädigung für maximal 2 Gerätewarte in unserer Feuer-
wehr von bislang 80,-- € auf künftig je 100,-- €; der Feuerwehr-
ausschuss hat dabei im vorab geführten Anhörungsverfahren 
einstimmig der Neufassung der Satzung und Anhebung der 
Entschädigungen zugestimmt. 
Der Gemeinderat hat auf den unverzichtbaren und ehrenamtli-
chen Feuerwehrdienst verwiesen und den tätigen Feuerwehr-
leuten den größten Respekt ausgesprochen. 
Mit der Erhöhung der Entschädigungssätze soll dem wert-
vollen Dienst unserer Feuerwehrmänner Rechnung getragen 
werden. 
Es wird auf die öffentliche Bekanntmachung der Neufassung 
der Feuerwehrentschädigungssatzung an anderer Stelle in 
diesem Mitteilungsblatt verwiesen. 
  
TOP 4: Vergabe der Abbrucharbeiten 
 Schömberger Straße 11 
Im Rahmen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum 
wurde der Abbruch des Gebäudes Schömberger Straße 11 
und die Baureifmachung des Grundstücks bezuschusst. Ent-
sprechend dem Bewilligungsbescheid ist die Maßnahme bis 
15.06.2019 umzusetzen und gegenüber der Zuschussbehör-
de abzurechnen. 
Die Verwaltung hat im Rahmen einer beschränkten Ausschrei-
bung 4 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert; 3 Firmen 
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haben fristgerecht zum 30.11.2018 ihre Angebote eingereicht. 
Der Gemeinderat hat die Abbrucharbeiten einstimmig der 
Firma Wahl aus Burladingen-Gauselfingen zum günstigsten 
Angebotspreis von 39.900,-- € vergeben. 

TOP 5:  Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- 
und Rechnungswesen 

 a) Festlegung der Gliederung der Teilhaushalte 
 b)  Verzicht auf Bilanzierung geleisteter Investiti-

onszuschüsse 
 c)  Wahlrecht bezüglich Wirtschaftsführung und 

Rechnungswesen des Eigenbetriebs „Energie- 
und Wasserversorgung Dautmergen“ 

Nachdem alle Gemeinden im Verbandsgebiet zum 01.01.2019 
auf das neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen 
mit doppischer Buchführung umstellen werden, hatte der Ge-
meinderat, auf Vorschlag der Geschäftsführerin der Verbands-
verwaltung beim Gemeindeverwaltungsverband, im Hinblick 
auf eine einheitliche Vorgehensweise innerhalb der Verbands-
gemeinden, verschiedene Beschlüsse zu fassen. 
Zum einen beschloss der Gemeinderat die Gliederung des 
Gesamthaushaltes in 3 Teilhaushalte, die Aufnahme der geleis-
teten Investitionszuschüsse an den Abwasserzweckverband 
Unteres Schlichemtal in die Eröffnungsbilanz aufzunehmen 
und die anderen geleisteten Investitionszuschüsse im Rah-
men der Vereinfachungsregelung nicht in die Eröffnungsbi-
lanz aufzunehmen. Darüber hinaus wurde festgelegt, dass der 
Eigenbetrieb „Energie- und Wasserversorgung Dautmergen“ 
ab 01.01.2019 weiterhin handelsrechtlich nach dem Eigen-
betriebsgesetz, der Eigenbetriebsverordnung bzw. dem HGB 
geführt wird. Für die Buchführungs- und Rechnungslegungs-
prozesse wird die gleiche Systemumgebung wie beim neuen 
NKHR-Haushalt verwendet. 
  
TOP 6:  Bildung des Wahlausschusses für die Kommunal-

wahlen am 26.05.2019 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Bildung des 
Wahlausschusses für die Kommunalwahl am 26.05.2019. 
Der Wahlausschuss wird wie folgt gebildet: 
Vorsitzender: Bürgermeister 
 Hans Joachim Lippus (kraft Amtes)  
Stellvertreter: Egbert Schink 
Beisitzer: Emil Wager und Hedwig Hietmann  
Stellvertretende Beisitzer: Werner Baumann und Andrea Wager 
Zur Schriftführerin wird die stellvertretende Beisitzerin Andrea 
Wager berufen. 
Für die umfangreichen Aufgaben zur Ermittlung der Wahler-
gebnisse werden noch weitere Personen benötigt. 
Die Verwaltung wird noch um weitere Wahlhelfer, die nicht dem 
Wahlausschuss angehören, Ausschau halten. Normalerweise 
werden insgesamt rd. 10 Helferinnen und Helfer benötigt. 
  
TOP 7:  Berufung des Wahlvorstan-

des für die Europawahl am 
26.05.2019 

Das Gremium nahm die Berufung des Wahlvorstandes für 
die Europawahl am 26.05.2019 zur Kenntnis. Der vom Vorsit-
zenden noch zu berufende Wahlvorstand wird sich wie folgt 
zusammensetzen: 
Vorsitzender kraft Amtes: Bürgermeister 
 Hans Joachim Lippus  
Stellvertreter: Egbert Schink 
Beisitzer:  Emil Wager, Hedwig Hietmann, 

Werner Baumann und Andrea 
Wager 

Letztgenannte wird als Schriftführerin fungieren. Auch hier 
wird sich die Verwaltung wieder um weitere Wahlhelferinnen 
und Wahlhelfer umschauen. 

TOP 8:  Ersatzbeschaffung eines Radladers für bisherigen 
Kommunaltraktor 

Nachdem der Kommunalschlepper Marke „Case“ zwischen-
zeitlich über 15 Jahre alt ist und in den letzten 2 Jahren, dem 

Alter und den Betriebsstunden geschuldete, kostenintensive 
Reparaturen angefallen sind, hat sich der Gemeinderat mit ei-
ner Ersatzbeschaffung durch einen Kramer-Radlader befasst. 
Dieses sehr flexibel einsetzbare Gerät findet auch bereits 
auf den Bauhöfen Dotternhausen und Schömberg Einsatz. 
Nachdem der Gemeinderat mit Unterstützung der Gemeinde 
Dotternhausen durch den dortigen Bauhofleiter Herrn Bau-
man am 01.12.2018 den knapp 2 Jahre alten Radlader um-
fangreich vorgeführt bekam, hat sich das Gremium für die 
Ersatzbeschaffung eines Kramer-Radlader 8085 bei der Firma 
Aicheler aus Stockach entschieden. Das Gerät verfügt über 
die neueste Abgasnorm die vom Gesetzgeber ab 01.01.2019 
gefordert wird. Die Firma Aicheler hat unter 2 Bewerbungen 
das günstigste Angebot abgegeben und wird den bisherigen 
Kommunalschlepper in Zahlung nehmen. 
Gleichzeitig beschloss das Gremium die dringend notwendige 
Ersatzbeschaffung eines Salzstreuers, welcher an das neue 
Gerät angebaut wird. 
Nachdem die Lieferung der neuen Gerätschaften im Frühjahr 
nächsten Jahres erfolgen werden, bleiben der momentan ein-
gesetzte Traktor sowie der Salzstreuer in Betrieb. 
  
TOP 9:  Bericht über die Sitzung des beschließenden 

Schulausschusses und der Verbandsversamm-
lung des GVV am 29.11.2018 

Der Vorsitzende gab einen kurzen Rückblick über Inhalt und 
Ergebnisse der beiden Sitzungen auf Ebene des Gemeinde-
verwaltungsverbandes. Positiv zur Kenntnis genommen wurde 
durch das Gremium, dass im Rahmen der Jahresrechnung des 
Jahres 2017 die in der jeweiligen Höhe festgesetzten Umla-
gen, mit Aufteilung auf die Verbandsgemeinden, eingehalten 
werden konnten. 
Richtungsweisend kann der Beschluss zur Umsetzung des 4. 
Bauabschnittes der Sanierung des Schulzentrums gesehen 
werden. Mit der energetischen Sanierung im gesamten In-
nenbereich, u.a. zur Optimierung der Beleuchtung, sowie der 
dringend notwendigen Erweiterung des Verwaltungstrakts, 
nehmen die Verbandsgemeinden erneut wieder über 2 Mil-
lionen Euro „in die Hand“. Nach ersten Berechnungen wird 
das Land Baden-Württemberg über das Regierungspräsidi-
um Tübingen ca. 50 % der Kosten bezuschussen, sodass 
nach Aufteilung der verbleibenden Eigenanteile auf die bei-
den Schulträger Stadt Schömberg für die Realschule und Ge-
meindeverwaltungsverband für Werkrealschule, die Gemein-
de Dautmergen einen Anteil von etwa 11.000,-- € beisteuern 
muss. Der Kostenanteil wird im Jahr 2019 im Finanzhaushalt 
(bisher Vermögenshaushalt) bereitgestellt. 
  
TOP 10: Bürgermeisterwahl am 07.04.2019 
 a)  Beschlussfassung des Inhalts der Stellenan-

zeige/- ausschreibung 
 b)  Festlegung von Beginn und Ende der Bewer-

bungsfrist 
Der stellvertretende Bürgermeister Tobias Wager übernahm 
zu diesem Tagesordnungspunkt, wegen Befangenheit des 
Vorsitzenden, die Sitzungsleitung. 
Der Gemeinderat legte einstimmig den Inhalt der Stellenaus-
schreibung für die Wahl am 07.04.2019 fest und terminierte 
den Bewerbungszeitraum vom 31.01.2019 bis 13.03.2019. 
Die Stellenausschreibung erfolgt in den Mitteilungsblättern 
aller Verbandsgemeinden am Mittwoch, 30.01.2019 und Don-
nerstag, 31.01.2019. 
  
TOP 11: Verschiedenes, Anfragen und Bekanntgaben 
Der Vorsitzende gab bekannt, dass die Gehölzpflege und Frei-
schneidearbeiten am Biotop Erlenwiesen mit den 3 Teichan-
lagen Ende November abgeschlossen werden konnte. Unter 
Federführung der Forstverwaltung und fachlicher Begleitung 
des Naturschutzes hat die ortsansässige Firma Peter die um-
fangreichen Pflegearbeiten durchgeführt. Den Gesamtkosten 
von rd. 3.400,-- € stand ein Zuschuss aus Naturschutzmitteln 
in Höhe von knapp 1.500,-- € gegenüber. 
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Im Hinblick auf den geplanten Breitbandausbau wurden für 
den ersten innerörtlichen Abschnitt mit Rosenstraße, Nel-
kenstraße, Blumenstraße alle Eigentümer und Bewohner 
zwecks Nachweise der im jeweiligen Objekt ankommenden 
Bandbreiten angeschrieben. Zur möglichen und notwendi-
gen Förderung der Maßnahme hat die Gemeinde gegenüber 
dem Ministerium nachzuweisen, dass die von der EU gefor-
derten und zur Förderung maßgeblichen Bandbreite von 30 
Mbits nicht vorhanden sind und deutlichen Schwankungen 
unterliegen. 
Wir bitten in diesem Zusammenhang nochmals alle Bewohner/
Eigentümer um schnellstmögliche Zusendung der Messpro-
tokolle, sofern noch nicht geschehen. 
Bürgermeister Lippus gibt weiter bekannt, dass am 03.12.2018 
die Gründungsversammlung des „Zweckverbandes Hochwas-
serschutz Schlichem“ erfolgte. 10 Gemeinden als Angren-
zer an die Schlichem sind künftig Mitglied im Zweckverband 
und haben sich zur Aufgabe gestellt, den Hochwasser- und 
Linienschutz mit einem noch verbleibenden Eigenanteil von 
über 4 Millionen Euro zu stemmen. In Dautmergen betrifft dies 
den Bereich „Hohler Graben“ mit Aufdimensionierung der Fri-
schwasserverdolung, insbesondere in der Blumenstraße sowie 
innerörtlichen Linienschutz. Der weiterhin prägnante Engpass 
mit Unterquerung der „Nepomukbrücke“ steht in Trägerschaft, 
auch Kostenträgerschaft, des Landes bzw. des Straßenbau-
lastträgers, da dieses Brückenbauwerk die Kreisstraße und 
die Landesstraße queren. Neben den Mitgliedsgemeinden 
Dietingen und Ratshausen weist die Gemeinde Dautmergen 
das drittgrößte Schadenspotenzial auf. 

Intensiv befasste sich das Gremium mit der Zufahrts- und 
Parksituation zum und auf dem Grundstück des Bauhofes 
mit Mehrzweckraum. 
BM Lippus rief in Erinnerung, dass die Gemeinde erst jüngst 
mit dem Rückbau der Pflanzinsel und damit verbunden der 
Rückversetzung der Straßenlaterne in Richtung Grundstück 
Rosa Metzger den rechtlich sauberen Zufahrtszustand von 
der Schlichemstraße auf das gemeindeeigene Grundstück 
hergestellt hat. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens 
Ende der 80-iger Jahre hat die Gemeinde eine Baulast als 
Überfahrtsrecht zur Garage für den Eigentümer bzw. Nutzer 
des an den Bauhof angebauten Bürobereichs von Frau Renate 
Neuscheler übernommen. 
Dies hat zur Folge, dass auf dem Grundstücksbereich, wel-
ches mit der Überfahrtlast bedacht ist, niemand  parken darf. 
Dies gilt sowohl für den Nutzer des Bürobereiches als auch 
für die Nutzer des Bauhofes bzw. des Mehrzweckraumes. Aus 
diesem Grund hat die Gemeinde im Rahmen des ebenfalls 
erst vor kurzem durchgeführten Baugenehmigungsverfahrens 
zur Nutzungsänderung des ehem. Vereinsraumes zum Mehr-
zweckraum, 13 ausgewiesene und zum Parken bereitstehende 
Parkplätze, angelegt. 
Die Gemeinde bittet hiermit eindringlich um Einhaltung der 
rechtlichen Vorgaben und verweist auf den beigefügten La-
geplan. 
  
  
Eine nichtöffentliche Sitzung schloss sich an. 
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Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung zwischen 
Weihnachten und Hl. Drei Könige 
Zwischen Weihnachten und Hl. Drei Könige  ist das Rat-
haus am 
Donnerstag, 27. Dezember 2018 und 
Donnerstag, 03. Januar 2019  
in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr  geöffnet.  
Wir bitten  die Einwohnerschaft um Kenntnisnahme und 
Beachtung.  

 
Abholung von Kühlgeräten, Bildschirmen und 
Fernsehern 
Die nächste Abholung von Kühlgeräten, Bildschirmen und 
Fernsehern findet 
am Samstag, 29. Dezember 2018 statt.   
Anmeldungen zur Abholung von Geräten sind bis spätestens 
Donnerstag, 20.12.2018, 11.00 Uhr, an das Bürgermeister-
amt zu richten. 
Bitte stellen Sie die angemeldeten Geräte am Abholtag ab 
6.00 Uhr am Straßenrand zur Abholung bereit. 
Bitte beachten Sie, dass Laptops und Notebooks nicht mit-
genommen werden. 
Diese müssen über das Wertstoffzentrum in Schömberg, als 
normaler „Elektroschrott“, entsorgt werden. 
 

Veranstaltungskalender 2019 
Die Austrägerin unseres Mittteilungsblattes, Frau Gerlinde 
Ohnmacht, wird allen Haushalten den Veranstaltungskalen-
der der Gemeinde Dautmergen für das Jahr 2019 separat 
zustellen oder dem Mitteilungsblatt beilegen. 

 

Veranstaltungen Januar 2019 
04.01.2019  Preisbinokel/Master-Turnie, Fußball- und 

Sportverein, Bürgerhaus  
06.01.2019  Jahreshauptversammlung, Wanderverein 

Bauhof 
12.01.2019  Christbaumsammlung, Fußball- und Sport-

verein 
27.01.2019  Winter-Nachmittagswanderung, 
 Wanderverein 

 
Öffentliche Bekanntmachung 
Gemeinde Dautmergen 
- Zollernalbkreis - 
Satzung 
über die 
Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der 
Gemeindefeuerwehr Dautmergen 
(Feuerwehr-Entschädigungssatzung - FwES) 
vom 12.12.2018 
Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) in Verbindung mit § 16 des Feuerwehrgesetzes 
(FwG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Dautmergen am 
12.12.2018 folgende Satzung über die Entschädigung der 
ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr 
beschlossen: 
  
§ 1 Entschädigung für Einsätze 
(1) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuer-
wehr erhalten für Einsätze, mit Ausnahme der Einsätze nach § 
1 Absatz 2, auf Antrag ihre Auslagen und ihren Verdienstausfall 
als Aufwandsentschädigung nach einem einheitlichen Durch-
schnittssatz ersetzt. Dieser beträgt für jede volle Stunde 12,00 
Euro. Die Aufwandsentschädigung beträgt ab 01.01.2021 für 

jede volle Stunde 14,00 Euro. Bei Vorliegen einer Freistellung 
nach § 15 Absatz 1 Satz 1 FwG kann der Angehörige der 
Gemeindefeuerwehr seine Ansprüche nach Satz 1 an seinen 
Arbeitgeber rechtsgeschäftlich abtreten. 
(2) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuer-
wehr erhalten für die Durchführung der Brandsicherheitswache 
nach § 2 Absatz 2 Nummer 2 FwG auf Antrag ihre Auslagen 
und ihren Verdienstausfall als Aufwandsentschädigung nach 
einem einheitlichen Durchschnittssatz in Höhe von 12,00 Euro 
für jede volle Stunde ersetzt. 
Die Aufwandsentschädigung beträgt ab 01.01.2021 14,00 
Euro für jede volle Stunde. 
(3) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer der tatsächlichen 
zeitlichen Inanspruchnahme (gerechnet ab dem Zeitpunkt der 
Alarmierung bis zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft 
einschließlich angeordneter Ruhezeiten) zugrunde zu legen. 
Angefangene Stunden werden auf volle Stunden aufgerundet. 
(4) Dauert ein Einsatz über vier Stunden, hat der Angehörige 
der Gemeindefeuerwehr Anspruch auf einen als Aufwands-
entschädigung gewährten Erfrischungszuschuss (§ 16 Absatz 
1 Satz 4 FwG) als Baraufwendung, soweit dieser nicht beim 
Einsatz in Naturalien gewährt wird. 
(5) Für Einsätze mit einer Dauer von mehr als zwei aufeinan-
derfolgenden Tagen werden der entstehende Verdienstausfall 
und die notwendigen Auslagen in tatsächlicher Höhe als Auf-
wandsentschädigung ersetzt (§ 16 Absatz 4 FwG). Bei Vorlie-
gen einer Freistellung nach § 15 Absatz 1 Satz 1 FwG kann 
der Angehörige der Gemeindefeuerwehr seinen Anspruch auf 
Verdienstausfall nach Satz 1 an seinen Arbeitgeber rechtsge-
schäftlich abtreten. 
  

§ 2 Entschädigung für 
Aus- und Fortbildungsveranstaltungen 

(1) Für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen 
mit einer Dauer von bis zu zwei aufeinanderfolgenden Tagen 
wird auf Antrag als Aufwandsentschädigung für Auslagen ein 
Durchschnittsatz von 14,-- € pro Tag gewährt. Entsteht zu-
sätzlich ein nachgewiesener Verdienstausfall wird ein Durch-
schnittssatz von 14,-- € je Stunde, bis maximal 6 Stunden 
pro Tag, gewährt. 
(2) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer der Aus- und Fortbil-
dungsveranstaltung vom Unterrichtsbeginn bis -ende zugrun-
de zu legen. Angefangene Stunden werden auf volle Stunden 
aufgerundet. 
(3) Bei Aus- und Fortbildungsveranstaltungen außerhalb des 
Gemeindegebietes erhalten die ehrenamtlich tätigen Angehö-
rigen der Gemeindefeuerwehr neben der Entschädigung nach 
Absatz 1 eine Erstattung der Fahrkosten der zweiten Klasse 
bei Bahnfahrt oder eine Fahrtkostenerstattung nach § 5 des 
Landesreisekostengesetzes bzw. eine Wegstrecken- und Mit-
nahmeentschädigung nach § 6 Absatz 2 des Landesreisekos-
tengesetzes, sofern nicht von Dritten eine Erstattung erfolgt. 
(4) Für Aus- und Fortbildungslehrgänge mit einer Dauer von 
mehr als zwei aufeinanderfolgenden Tagen werden der ent-
stehende Verdienstausfall und die notwendigen Auslagen in 
tatsächlicher Höhe ersetzt (§ 16 Absatz 4 FwG). Bei Vorlie-
gen einer Freistellung nach § 15 Absatz 1 Satz 1 FwG kann 
der Angehörige der Gemeindefeuerwehr seinen Anspruch auf 
Verdienstausfall nach Satz 1 an seinen Arbeitgeber rechtsge-
schäftlich abtreten. 
  

§ 3 Zusätzliche Entschädigung 
Die nachfolgend genannten ehrenamtlich tätigen Angehörigen 
der Gemeindefeuerwehr, die durch andere Tätigkeiten als in 
der Aus- und Fortbildung über das übliche Maß hinaus Feu-
erwehrdienst leisten, erhalten eine zusätzliche Entschädigung 
im Sinne des § 16 Absatz 2 FwG als Aufwandsentschädigung: 
  
Kommandant 400,00 Euro/Jahr 
Stv. Kommandant 200,00 Euro/Jahr 
je Gerätewart bei max. 2 Personen je 100,00 Euro/Jahr 
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§ 4 Entschädigung für haushaltsführende Personen 
Für Personen, die keinen Verdienst haben und den Haushalt 
führen (§ 16 Absatz 1 Satz 3 FwG) sind die §§ 1 und 2 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass als Verdienstausfall das entstan-
dene Zeitversäumnis gilt. Bei Einsätzen und Aus- und Fort-
bildungsveranstaltungen mit einer Dauer von mehr als zwei 
aufeinanderfolgenden Tagen wird neben der Entschädigung 
für die notwendigen Auslagen als Verdienstausfall 12,00 Euro/
Stunde gewährt. Diese Entschädigung beträgt ab 01.01.2021 
14,00 Euro/Stunde. 
  

§ 5 Antrag 
(1) Als Anträge im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 gelten die 
durch den jeweiligen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr 
eingereichten und unterzeichneten Nachweise über die Teil-
nahme an Einsätzen, Lehrgängen, Sitzungen und dergleichen. 
(2) Den Anträgen im Sinne der § 1 Absatz 5 Satz 2, § 2 Absatz 
4 Satz 2 sind Nachweise beizufügen, die den Verdienstausfall 
und die Auslagen dem Grunde und der Höhe nach belegen. 
  

§ 6 Freiwilligkeitsleistungen 
Die Gemeinde hat die Möglichkeit, den ehrenamtlich täti-
gen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr finanzielle Unter-
stützung, insbesondere zur Erholung, Aufrechterhaltung und 
Wiederherstellung ihrer persönlichen Leistungsfähigkeit zu 
gewähren (vgl. § 16 Absatz 7 FwG). 
  

§ 7 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
bisherige Feuerwehrentschädigungssatzung vom 13.12.1990, 
zuletzt geändert durch Satzung vom 06.12.2012, außer Kraft. 
  

Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften 
beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Absatz 4 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber 
der Gemeinde Dautmergen geltend gemacht worden ist; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzung, die Genehmigung oder Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. 
  
Dautmergen, den 12.12.2018  
Lippus 
Bürgermeister 

Energieagentur Zollernalb 
vor Ort in Dautmergen 
Wer sein Haus umweltfreundlich 
sanieren will, braucht dafür kom-
petente, neutrale Unterstützung. 
Diese bekommen Sie regelmä-
ßig an den Infotagen der Energie-

agentur Zollernalb. Die Erstberatung ist kostenlos. Fachleute 
geben maßgeschneiderte Tipps zur Wärmedämmung und 
zum Austausch der Heizungsanlage. Sie informieren über er-
neuerbare Energien und nennen Möglichkeiten, den Strom-
verbrauch im Haushalt zu senken. Ergänzend schätzen die 
ausgebildeten Energieberater Investitionskosten ab und stellen 
Fördermöglichkeiten vor. 
Der nächste Termin zur kostenlosen Erstberatung im Rathaus 
Dautmergen ist: 
Dienstag, 08. Januar 2019 - 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
Bitte melden Sie sich an unter Tel.: 07433 92-1385 
oder per E-Mail: energieagentur@zollernalbkreis.de 
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter 
www.energieagentur-zollernalb.de 
  

Dienstag, 18. Dezember 2018 - 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 
Bitte melden Sie sich an unter Tel.: 07433 92-1385  
oder per E-Mail: energieagentur@zollernalbkreis.de 
 
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter  
www.energieagentur-zollernalb.de 

 
 

 
Die Kompetenzstelle Energieeffizienz Neckar-Alb bietet eine kostenlose 
Erstberatung zum Thema Energieeffizienz für Unternehmen an. 
Ansprechpartner für Unternehmen im Zollernalbkreis: 
Energieagentur Zollernalb, Tel.: 07433 92-1387 

Die Kompetenzstelle Energieeffizienz Neck-
ar-Alb bietet eine kostenlose Erstberatung 
zum Thema Energieeffizienz für Unternehmen 
an. 

Ansprechpartner für Unternehmen im Zollernalbkreis: Ener-
gieagentur Zollernalb, Tel.: 07433 92-1387 

Zweckverband Wasserversorgungsgruppe 
Kleiner Heuberg 
Sitz: Oberndorf - Aistaig
Einladung 
zur öffentlichen Verbandsversammlung  am Dienstag, 08. 
Januar 2019, um 18 Uhr,  im Rathaus der Stadt Oberndorf,  
78727 Oberndorf am Neckar, Klosterstraße 3 
Tagesordnung 
1. Bericht der technischen Betriebsführung (Betriebsbericht) 
2.  Vorstellung der Ergebnisse der Zustandsuntersuchungen 

der Hochbehälter Käppeleshalde, Rotenzimmern, Täbin-
gen, Boll, Heiligenzimmern, 

3. Energiemanagement EN ISO 50001: Jahresbericht 2017 
4. Feststellung der Jahresrechnung 2017 
5. Vorstellung der vorgesehenen Maßnahmen 2019: 
 - Hochbehälter Rosenfeld 
 -  Erneuerung Verbands-Förderleitung HB Boll bis Überga-

beschacht 
6. Wirtschaftsplan 2019 und Maßnahmenübersicht 2020 ff. 
7.  Informationen zur Finanzprüfung der Gemeindeprüfungs-

anstalt (GPA) 
8. Änderung der Verbandssatzung: 
 § 9 Verbandskämmerer, Schriftführer 
 § 19 Öffentliche Bekanntmachungen 
9. Verschiedenes 
Thomas Miller Verbandsvorsitzender 

Schulnachrichten

Folgende Angebote Ihrer Volkshochschule Balingen be-
ginnen in Kürze: 
Mittwoch, 2. Januar 
Upcycling - neue Kunstwerke in den Weihnachtsferien,  6 
- 12 Jahre, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, mit Ganztags-
betreuung mit Mittagessen, 08.30 bis 15.00 Uhr 
Vorbereitungskurs für den Realschulabschluss 2019,  
4-mal, 14.45 bis 18.00 Uhr 
Freitag, 4. Januar 
Word für die Schule,  09.00 bis 15.00 Uhr 
Samstag, 5. Januar 
Tango Argentino - Practica und Milonga,  Übungsabend für 
Anfänger und Fortgeschrittene, 19.00 bis 23.00 Uhr 
Weitere Informationen und Anmeldung  unter Telefon 
(07433) 90800 oder im Internet unter www.vhs-balingen.de 
  
Abendrealschule
Abendrealschule mit neuem Kurs - Unterricht nur einmal 
in der Woche 
Ab sofort beginnt ein neuer Vorkurs mit einem sanften Ein-
stieg. Nur einmal in der Woche - jeden Dienstag ab 18.30 Uhr 
- findet Unterricht in Englisch, Mathematik und Deutsch in der 
Realschule Balingen, Teckstr. 20 statt. Informationen sind er-
hältlich unter 07433-7340, www.abendrealschule-balingen.de 
oder info@abendrealschule-balingen.de. 
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Kirchliche Nachrichten

Katholische Kirchengemeinde 
Dotternhausen

Freitag, 21. Dezember 
18:30 Uhr Bußandacht 
4. Adventssonntag 23. Dezember 
10.00 Uhr Kinderkirche  
10.30 Uhr Heilige Messe 
 Messfeier mit besonderem Gedenken an † 

Gebhard Wochner 
Montag, 24. Dezember - Heiligabend 
18.00 Uhr Heilige Messe an Heiligabend unter Mitwirkung 

des Liederkranzes 
 Adveniat-Kollekte 
Dienstag, 25. Dezember - Hochfest der Geburt des Herrn 
10.00 Uhr Wortgottesfeier (Diakon) 
 Adveniat-Kollekte 
Montag, 31. Dezember - Silvester 
17.00 Uhr Wortgottesfeier - Jahresabschlussfeier 
Dienstag, 1. Januar, Neujahr  
- Hochfest der Gottesmutter Maria 
17.00 Uhr Heilige Messe 
 Kollekte „Afrikatag“ (Ausbildung von Priestern in 

Afrika) 
Sonntag 6. Januar - Hl. Drei König 
09.00 Uhr Wortgottesfeier (Diakon) mit Aussendung der 

Sternsinger 
Montag, 7. Januar 
20.00 Uhr Lobpreis im St.-Anna-Stift  
Sonntag, 13. Januar - Taufe des Herrn 
09.00 Uhr Heilige Messe 
Samstag, 19. Januar 
19.00 Uhr Vorabendmesse 
Montag, 21. Januar 
20.00 Uhr Lobpreis im St.-Anna-Stift    
  
Kinderkirche Dotternhausen 
Liebe Eltern, liebe Kinder, 
am 23.12.2018 findet wieder die Kinderkirche um 10.00 Uhr 
im Anna-Stift statt. 
Dies wird die letzte Kinderkirche unter der Leitung von Therese 
Wistuba und Margareta Rudek sein. 
Die Kinderkirche kann nur weiter bestehen, wenn ein Nach-
folge-Team gefunden wird. Bisher blieb die Suche leider er-
folglos. Es wäre schön, wenn sich kurzfristig jemand finden 
würde. Interessierte können sich im Pfarramt melden. 
Wir sind gerne bereit, das neue Team in der Anfangsphase 
zu unterstützen. 
Therese und Margareta 
  

Katholische Kirchengemeinde  
Dautmergen

  
Samstag, 22. Dezember 
19.00 Uhr Heilige Messe 
Montag, 24. Dezember - Heiligabend 
17.00 Uhr Krippenfeier 
Dienstag, 25. Dezember - Hochfest der Geburt des Herrn 
10.30 Uhr Hochamt 
 Adveniat-Kollekte 
Mittwoch, 26. Dezember - Stephanus 
09.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst 
Sonntag, 30. Dezember - Fest der hl. Familie 
09.00 Uhr Heilige Messe 

Montag, 31. Dezember - Silvester 
18.00 Uhr Wortgottesfeier - Jahresabschlussfeier 
Sonntag 6. Januar - Hl. Drei König 
10.30 Uhr Heilige Messe mit Aussendung der Sternsinger 
Samstag, 12. Januar 
19.00 Uhr Vorabendmesse 
2. Sonntag im Jahreskreis, 20. Januar 
10.30 Uhr Wortgottesfeier (Diakon) 
  

Katholische Kirchengemeinde 
Dormettingen

  
Mittwoch, 19. Dezember 
06.00 Uhr Roratemesse mit anschließendem Frühstück im 

Pfarrhaus 
Freitag, 21. Dezember 
20.00 Uhr Singstunde Kirchenchor 
4. Adventssonntag 23. Dezember 
09.00 Uhr Heilige Messe 
18.30 Uhr Rosenkranz 
Montag, 24. Dezember - Heiligabend 
16.00 Uhr Kinderchristmette mit Kindersegnung 
 Mitwirkung der Jugendkapelle des MV 
 Krippenopfer der Kinder 
Mittwoch, 26. Dezember - Stephanus 
10.30 Uhr Hochamt unter Mitwirkung des Kirchenchores 
 Adveniat-Kollekte 
Samstag, 29. Dezember 
19.00 Uhr Vorabendmesse 
Montag, 31. Dezember - Silvester 
18.00 Uhr Wortgottesfeier - Jahresabschlussfeier 
Freitag, 4. Januar 
20.00 Uhr Singstunde Kirchenchor 
Sonntag 6. Januar - Hl. Drei König 
09.00 Uhr Heilige Messe mit Aussendung der Sternsinger 
18.30 Uhr Rosenkranz 
Freitag, 11. Januar 
20.00 Uhr Singstunde Kirchenchor 
Sonntag, 13. Januar - Taufe des Herrn 
09.00 Uhr Heilige Messe 
 Messfeier mit besonderem Gedenken an † Rösle 

und † Kajetan Hoch 
 Vorstellung der neuen Pfarramtssekretärin Frau 

Elke Riedlinger 
Freitag, 18. Januar 
20.00 Uhr Singstunde Kirchenchor 
2. Sonntag im Jahreskreis, 20. Januar 
09.30 Uhr Wortgottesfeier 
  
Am 4. Adventssonntag, den 23.12.,  werden wir im  Gottes-
dienst in Dotternhausen um 10.30 Uhr unseren langjährigen 
Pfarramtssekretär, Herrn Peter Hipfel in den wohlverdienten 
Ruhestand verabschieden - ebenso begrüßen wir seine Nach-
folgerin, Frau Elke Riedlinger. Wir laden Sie recht herzlich zu 
diesem Gottesdienst ein. 
Aufgrund dieses Personalwechsels ändern sich ab 2019 die 
Öffnungszeiten des Pfarramts. 
Neue Öffnungszeiten des Pfarramts ab 2019 
Montag 08.15 - 12.00 Uhr 
Dienstag 14.30 - 17.00 Uhr 
Mittwoch: 08.15 - 12.00 Uhr 
Donnerstag 16.00 - 18.30 Uhr 
Freitag: 11.00 -  13.00 Uhr 
Das Pfarramt ist vom 27. bis 31. Dezember geschlossen. 
Pfarramt 
Telefon: 07427/2193 
Telefax. 07427/7679 
E-Mail: StMartinus.Dotternhausen@drs.de 
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Im Trauerfall 
wenden sie sich bitte an Pfarrer  Pushpam  Tel. 07427/7325 
oder 015225270700, 
ab 10. Januar an Diakon Drobny. 
  
Diakon Stephan Drobny ist erreichbar: 
Telefon 07427/931216 oder 0178 5645033 
diakon@kirche-dotternhausen 
  

Gottesdienste in allen  
Gemeinden  
der Seelsorgeeinheit
  

 
Frohe Weihnachten! 
Zum Fest der Geburt des Herrn wünschen wir, die 
Seelsorger unserer Gemeinden im Oberen Schli-
chemtal,   allen Gemeindemitgliedern und allen 
Bürgern und Bürgerinnen Gottes reichen Segen! 
Herzlich laden wir zur Mitfeier der Weihnachts-

gottesdienste ein, durch die das Fest erst seinen Sinn erhält. 
Gleichzeitig danken wir allen, die in diesem Jahr die Kirche in 
unserer Heimat unterstützt haben, die das gottesdienstliche 
Leben mitgetragen haben und die sich in unseren Gemeinden 
auf unterschiedlichste Weise engagiert haben. 
Mögen sich auch im neuen Jahr viele Christen für den Glauben 
einsetzen. Mögen viele Menschen in frohen und in schweren 
Tagen Heimat in der Kirche finden.  
Mit diesem Wunsch grüßen wir Sie herzlich 
Ihre Seelsorger in den 9 Gemeinden unserer Seelsorge-
einheit 
  
Alle Weihnachtsgottesdienste in Seelsorgeeinheit finden Sie 
unter der „Gottesdienstordnung“ auf der Homepage der Stadt-
kirche Schömberg  unter  www.stadtkirche-schoemberg.de. 
 

letzte Rorate - Messe im Advent 
Wer einen Ruhepol in der lauten und hektischen 
Vorweihnachtszeit sucht, ist in der Rorate am rech-
ten Ort. Besonders herzlich sind die Kinder mit 
ihren Eltern eingeladen. 
Mittwoch,19.12.um 19:00 Uhr in Schömberg 

  
Bußfeier und Beichtgelegenheiten auf Weihnachten. 
für alle Gemeinden der Seelsorgeeinheit:. 
Mittwoch, 19.12.18 
17:30 Uhr Beichtgelegenheit in Ratshausen 
Freitag, 21.12.18 
18:30 Uhr Bußandacht in Dotternhausen 
Montag, 24.12.18 
14:00 Uhr Beichtgelegenheit in Schömberg 
  
Palmbühl 
Donnerstag, 27.12 Hl. Johannes, Evangelist 
09:00 Uhr Hl. Messe mit Segnung von Johannes - Wein 
Freitag, 28.12. Fest unschuldige Kinder 
09:00 Uhr 
19:00 Uhr Hl. Messe zum Beginn der eucharistischen Anbe-

tung mit vertrauten Weihnachtsliedern und Fami-
lien Musik 

  
Beichtgelegenheit auf Weihnachten 
Donnerstag, 20.12., Freitag, 21.12., Samstag, 22.12. und Mon-
tag, 24.12. ab 09:45 Uhr in der Kirche. 
  
Bethlehem-Licht in der Palmbühlkirche 
Es besteht wieder die Gelegenheit das Bethlehem-Licht ab-
zuholen, um uns auf die Hl. Abendfeier zuhause vorzuberei-
ten und in der Freude der Geburt Hl. Abend und Weihnachten 
zu feiern. 
  

Hl. Messen in der ersten Januar-Woche 
Donnerstag, 03.01. und Freitag, 04.01. um 09:00 Uhr. 
  
Festandacht am Dreikönigtag auf dem Palmbühl 
Am Sonntag, 06. Januar, 14:30 Uhr ist die traditionelle Drei-
königsandacht in der Wallfahrtskirche Palmbühl Schömberg. 
Das Erscheinungsfest gehört zu den Höhepunkten der weih-
nachtlichen Festtagen. Die Menschwerdung Jesu Christi, des 
Gottes Sohnes, wird bei diesem Anlass vor den Völkern offen-
bart. Die musikalische Gestaltung übernimmt das „Edelmann 
Bläser-Ensemble Dormettingen“. 
Dabei kommen vertraute weihnachtliche Klänge und Lieder 
zur Aufführung. Die weihnachtliche Botschaft möchte noch 
einmal in dieser Feier aufleuchten und die Herzen mit ihrer 
Freude erfüllen. Dafür bietet die Palmbühl Wallfahrtskirche 
mit ihrer eindrucksvollen Krippenszene den idealen Rahmen, 
da zum Dreikönigstag mit der Ankunft der Magier aus dem 
Osten und ihrem originellen Gefolge an exotischen Tieren die 
Weihnachtszene vollständig ist. 
  
Macht Glauben glücklich? Ist Vergebung möglich? Warum 
soll ich in der aufgeklärten Welt überhaupt noch glauben? 
Der Alpha-Glaubenskurs ist in unseren Kirchengemeinden 
inzwischen ein fester Bestandteil des Kirchenjahres und eine 
sehr gute Möglichkeit, dem auf die Spur zu kommen, was 
Christen glauben und wie sie leben. 
Er setzt keine Vorkenntnisse voraus. In angenehmer Atmo-
sphäre können Sie hier einfach nur zuhören oder auch mit-
reden und Neues entdecken oder aber die Grundlagen Ihres 
eigenen Glaubens neu auffrischen! Nach einem gemeinsamen 
Abendessen gibt es jeweils einen Impuls zu heute noch aktu-
ellen Themen des christlichen Glaubens. 
Kursbeginn ist am Dienstag, 15.01.2019 
Die zehn Abende finden wöchentlich dienstags von  19.00 - 
21.45 Uhr statt. 
Veranstaltungsort ist die „Alte Kinderschule“ in Schömberg. 
Wir laden Sie herzlich zu unserem Schnupperabend, der Al-
phaparty, am Samstag, den 12. Januar 2019 um 19 Uhr in die 
„Alte Kinderschule“ ein. 
Wir freuen uns über Ihre Anmeldung, da es die Planung er-
leichtert. 
Infos und Anmeldung sind bei Pfarrer Stefan Kröger, 
(07433/4210 oder Stefan.Kroeger@elkw.de) oder bei Marti-
na und Manfred Heinzler (07427/6251 oder heinzler@web.
de) möglich. 
Veranstalter dieses Kurses sind die Katholische Kirchenge-
meinde Schömberg und die Evangelische Kirchengemeinde 
Erzingen-Schömberg. 

Evangelische Kirchengemeinde Erzingen-Schömberg
Pfarramt: Pfarrer Stefan Kröger, Martin-Luther-Str. 12, 72336
Balingen-Erzingen, Tel. Nr. 07433/4210 / Fax-Nr. 07433/385048
/ E-Mail: Stefan.Kroeger@elkw.de Internet: www.eseki.de /
Pfarrbüro: Dienstag, Mittwoch, Freitag: 09.30 Uhr – 12.00 Uhr

Freitag, 21. Dezember 2018 
19.00 Uhr Glauben-Beten-Singen-Leben für Jung und Alt 

im Ev. Gemeindezentrum Schömberg, 
 Info: Heike Ilchmann-Ruggaber, Tel. 07427/8606 
Sonntag, 23. Dezember 2018 - Diakon und Jugendreferent 

Roland Eckert 
10.15 Uhr Gottesdienst in der St. Georgskirche Erzingen 
17.00 Uhr Jugendkreis im Jugendhaus Erzingen für alle ab 

15! Info Jan Ruggaber: 07427/8606 



Nr. 51/52 vom 19. Dezember 2018 Amtsblatt Dotternhausen Dautmergen 15

Heiligabend, Montag, 24. Dezember 2018 - Pfarrer Stefan 
Kröger 
15.30 Uhr Heiligabendgottesdienst in der Kath. Kirche in Dot-

ternhausen mit einem Krippenspiel - Pfarrer Stefan 
Kröger 

17.00 Uhr Heiligabendgottesdienst in der Erzinger Kirche mit 
dem Musikverein Erzingen und einem Weihnachts-
anspiel mit Erzinger Kindern - Pfarrer Stefan Kröger 

17.00 Uhr Heiligabend-Gottesdienst im Evang. Gemeinde-
zentrum Schömberg mit Jugendreferent Roland 
Eckert unter Mitwirkung der EC-Jugend und einem 
Musikteam mit Christian und Katharina Rauscher 

Christfest, Dienstag, 25. Dezember 2018 - Pfarrer Stefan 
Kröger  

10.15 Uhr Weihnachtsgottesdienst in der Erzinger St. Georg-
skirche 

2. Weihnachtsfeiertag, Mittwoch, 26. Dezember 2018 - Kan-
zeltausch 

10.15 Uhr Gottesdienst im Evangelischen Gemeindezentrum 
in Schömberg - Pfarrer Dirk Hahn aus Weilstetten 

Sonntag, 30. Dezember 2018 - Pfarrer Stefan Kröger 
10.15 Uhr Distriktgottesdienst im Evang. Gemeindezentrum 

Schömberg 
Silvester, Montag, 31. Dezember 2018  
16.45 Uhr Treffpunkt bei der Erzinger Kirche. Anschließend 

Fackellauf auf den Geischberg. 
 Fackelverkauf durch den OGV Erzingen. 
17.15 Uhr Jahresschluss-Andacht auf dem Geischberg mit 

Pfarrer Stefan Kröger 
 Anschließend laden wir zum gemütlichen Beisam-

mensein ins Foyer der Geischberghalle Erzingen 
ein. Es bewirtet uns der Schachverein Balingen 
mit Glühwein, Punsch und Brezeln. 

19.00 Uhr Jahresschluss-Feier mit Abendmahl im Evang. 
Gemeindezentrum Schömberg - 

 Pfarrer Stefan Kröger 
Neujahr, Dienstag, 1. Januar 2019 - Dr. Martin Brändl 
10.00 Uhr Distriktgottesdienst in der Evang. Kirche Täbingen 
17.00 Uhr Distrikt-Gottesdienst in Laufen - Pfarrer Thilo Hess 

aus Laufen 
Erscheinungsfest, Sonntag, 6. Januar 2019  
09.30 Uhr Herzliche Einladung zum Distriktgottesdienst in 

Endingen, Pfarrer Dr. Brändl 
Dienstag, 8. Januar 2019 
09.00 Uhr Gebetskreis für Anliegen der Gemeinde im Evan-

gelischen Gemeindezentrum 
Donnerstag, 10. Januar 2019 
17:30 Uhr EC - Vorstandssitzung in Dormettingen 
Freitag, 11. Januar 2019 
19.00 Uhr Glauben-Beten-Singen-Leben für Jung und Alt im 

Ev. Gemeindezentrum Schömberg, 
 Info: Heike Ilchmann-Ruggaber, Tel. 07427/86 06 
Samstag, 12. Januar 2019 - Alphakurs  - Schnupperabend 
19.00 Uhr Alpha-Party. Jeder ist herzlich eingeladen, einen 

Eindruck von unserem Grundkurs des Glau-
bens, dem Alpha-Kurs, zu bekommen. Ab dann 
findet der Alpha-Kurs wöchentlich jeweils am 
Dienstag um 19.00 Uhr in der alten Kinderschule 
in Schömberg statt. 

Weihnachtsgruß... 
Der Weg in Richtung Weihnachten durch den Advent macht 
manche Menschen nachdenklich, vielleicht auch uns. Es ist 
besinnungsvolle Zeit, Zeit zum Innehalten. Und uns wird in 
solchen Momenten klar, besonders in einem Jahr wie diesem, 
wie wenig selbstverständlich manches ist. Frieden - respekt-
volle Umgangsformen - Verantwortung mit Augenmaß in Politik 
und Wirtschaft - alles das ist nicht (mehr) selbstverständlich. 
Vielleicht dämmert uns, dass auch unser eigenes Handeln, 
wie klein im globalen Maßstab uns dies auch erscheint, den-
noch wichtig und ein Beitrag ist - zu Frieden und Respekt und 
Verantwortung. Leben im Advent, mit Blick auf den Gott und 
Herrn, der einst kam und der einmal wiederkommt, könnte 
also unser Schenken, unser Denken und Handeln, unseren 

Umgang mit Andersdenkenden, mit der Umwelt, aber auch 
mit uns selbst prägen und verändern. In diesem Sinne - be-
sinnliche und gesegnete Festtage wünscht Ihnen - Stefan 
Kröger, Pfarrer 
 

Alphakurs 
Macht Glauben glücklich? Ist Vergebung möglich? Warum 
soll ich in der aufgeklärten Welt überhaupt noch glauben? 
Der Alpha-Glaubenskurs ist in unseren Kirchengemeinden in-
zwischen ein fester Bestandteil des Kirchenjahres und eine sehr 
gute Möglichkeit, dem auf die Spur zu kommen, was Christen 
glauben und wie sie leben. Er setzt keine Vorkenntnisse vor-
aus. In angenehmer Atmosphäre können Sie hier einfach nur 
zuhören oder auch mitreden und Neues entdecken oder aber 
die Grundlagen Ihres eigenen Glaubens neu auffrischen! Nach 
einem gemeinsamen Abendessen gibt es jeweils einen Impuls 
zu heute noch aktuellen Themen des christlichen Glaubens. 
Kursbeginn ist am Dienstag, 15.01.2019 
Die zehn Abende finden wöchentlich dienstags von  19.00 - 
21.45 Uhr statt. Veranstaltungsort ist die „Alte Kinderschule“ 
in Schömberg. Wir laden Sie herzlich zu unserem Schnuppe-
rabend, der Alphaparty, am  Samstag, den 12. Januar 2019 
um 19 Uhr in die „Alte Kinderschule“ ein. Wir freuen uns über 
Ihre Anmeldung, da es die Planung erleichtert. 
Infos und Anmeldung sind bei Pfarrer Stefan Kröger, (07433/4210 
oder Stefan.Kroeger@elkw.de) oder bei Martina und Manfred 
Heinzler (07427/6251 oder heinzler@web.de) möglich. 
Veranstalter dieses Kurses sind die Katholische Kirchenge-
meinde Schömberg und die Evangelische Kirchengemeinde 
Erzingen-Schömberg. 

Gedankenanstoß 
Jesus Christus will bei mir wohnen. 
Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. 
Johannes 1,14 
Herr, danke, dass du bei mir wohnen willst. Du siehst, wie es 
mir geht. Du spürst, wo ich leide und mich nicht verstanden 
fühle. Du weißt, wie verzweifelt ich bin. Und du trauerst mit mir 
und zählst meine Tränen. Aber du kennst auch meine zornigen 
Gefühle, meine Rachegedanken, mein unüberlegtes Reden. 
Du weißt, wo ich aus Feigheit und Angst geschwiegen habe, 
wo ich hätte reden sollen. 
Wohnst du auch bei mir Herr? Oder bist du wieder aus-
gezogen, als du entdecktest, wie ich wirklich bin? Herr, 
bitte komme und wohne bei mir. Ich brauche dich mehr 
als alles andre!  Ruth Heil 

HERZLICH WILLKOMMEN  
Montag 
Ökumenischer Hauskreis 
(H. Ilchmann-Ruggaber Tel. 8606, 
M. Heinzler Tel. 6251) 

Ökumenischer Hauskreis
(Christine Eha Tel. 3955/Volker Koch) 
Ökumenischer Hauskreis (Silvia Weinmann Tel. 1646) 

Dienstag

 

Ökumenischer Hauskreis

 

(Karin Eha Tel. 466 321, Pia Seeburger Tel. 7223) 

Mittwoch

 

Hauskreis Dormettingen
(Karin Rauscher Tel. 2950, Marianne Sauter Tel. 2953) 
Ökumenischer Hauskreis

 

(Fam. Haile Tel. 1544, Fam. Heinzler Tel. 6251) 
Männer-Bibelkreis

 

(Hans-Ulrich Staudte Tel. 3135) 

Die Hauskreise treffen sich i.d.R. wöchentlich, außer evtl. 
in der Ferienzeit. Bitte wenden Sie sich gerne an die An
sprechpartner in Klammer-Vorwahl 07427. Sie freuen sich 
über Ihren Anruf.
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Evangelische Kirchengemeinde
Täbingen - Dautmergen - Zimmern u. d. Burg

 
Evangelisches Pfarramt Täbingen, 
Im Oberland 9, 72348 Rosenfeld 
Telefon (07427) 3294 
Fax (07427) 914913 
Gemeindebüro Di 14.00 – 16.30 Uhr 
 Do 14.00 – 16.30 Uhr 
E-Mail: pfarramt.taebingen@elkw.de 
Internet: www.kirchengemeinde.taebingen.de 
Vakatur-Vertretung Pfarrer Johannes Hruby, Ostdorf  
Telefon 07433/21272 
E-Mail Johannes.Hruby@elkw.de 
1. Vorsitzender Axel Märklin, Heerstraße 24, Täbingen 
Telefon (07427) 8672 
E-Mail axel.maerklin@t-online.de

Donnerstag, 20. Dezember 2018 
18.30 Uhr Mädchenjungschar: Weihnachtsfeier mit Überra-

schung 
Freitag, 21. Dezember 2018 
20.00 Uhr Jugendkreis Volltreffer: Weihnachtsfeier 
Samstag, 22. Dezember 2018  
19:30 Uhr Jugendkreis Volltreffer, Sportla, Kleiner Heuberg-

halle Leidringen 
Sonntag, 23. Dezember 2018 
09.00 Uhr Gottesdienst mit Jugendreferent Roland Eckert 
 Das Opfer erbeten wir für die eigene Gemeinde 
10.00 Uhr Kinderkirche Krippenspielprobe 
18.00 Uhr Dorfweihnacht des Posaunenchores 
Montag, 24. Dezember 2018 
16.30 Uhr Familiengottesdienst Präd. Hans Martin Hauch 

und dem Krippenspiel der Kinderkirche 
 Das Opfer ist für die Kinderkirche und ihr Paten-

kind in Lima 
Dienstag, 25. Dezember 2018 
10.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Dr. Brändl und dem Po-

saunenchor 
 Das Opfer erbeten wir als Landesopfer für Brot 

für die Welt 
Mittwoch, 26. Dezember 2018  
09.30 Uhr Ökum. Gottesdienst in Dautmergen mit Diakon 

Stephan Drobny und dem Kirchenchor  
Freitag, 28. Dezember - 03.01.  
Silvesterfreizeit des Jugendkreises 
Sonntag, 30. Dezember 2018  
09.30 Uhr Gottesdienst mit Diakon i. R. Hermann Bürk 
 Das Opfer erbeten wir für Brot für die Welt 
Montag, 31. Dezember 2018 
18.00 Uhr Gottesdienst mit Pfr i. R. Emil Haag und dem 

Männergesangverein 
 Wir schauen auf Freud und Leid unserer Gemein-

de zurück. 
 Das Opfer erbeten wir für die eigene Gemeinde 
Dienstag, 01. Januar 2018 
10.00 Uhr Distrikt-Gottesdienst der Gemeinden Endin-

gen-Erzingen/Schömberg und Täbingen zur 
Jahreslosung in Täbingen mit Pfarrer Brändl 

 Das Opfer erbeten wir für die eigene Gemeinde 
Mittwoch, 02. Januar 2018  
09.15 Uhr Spatzennest 
20.00 Uhr Posaunenchor 
Samstag, 05. Januar 2018 
19.30Uhr Jugendkreis Volltreffer, Sportla, Kleiner Heuberg-

halle Leidringen 
Sonntag, 06. Januar 2018 Epiphanias 
09.30 Uhr Distriktgottesdienst der Kirchengemeinden 

des kleinen Heuberg 
 in Rosenfeld 

Montag, 07. Januar 2018 
18.30 Uhr Bubenjungschar: 
Dienstag, 08. Januar 2018 
19.30 Uhr Jugendkreis Volltreffer: Sportla, Sportplatz Täbin-

gen 
19.30 Uhr Kirchenchor 
Mittwoch, 09. Januar 2018  
09.15 Uhr Spatzennest 
20.00 Uhr Posaunenchor 
Donnerstag, 10. Januar 2018 
14.00 Uhr Nachmittag der älteren Generation im Gemein-

dehaus 
 Spielenachmittag mit alten Brett- u. Kartenspielen 
18.30 Uhr Mädchenjungschar 
Freitag, 11. Januar 2018 
20.00 Uhr Jugendkreis Volltreffer: Schlittenfahren 
Samstag, 12. Januar 2018 
19.30 Uhr Jugendkreis Volltreffer, Sportla, Kleiner Heuberg-

halle Leidringen 
Sonntag, 13. Januar 2018  
09.00 Uhr Tauf-Gottesdient mit Pfarrer Stefan Kröger und 

dem Kirchenchor 
 Das Opfer erbeten wir als Landesopfer für die 

Weltmission 
10.00 Uhr Kinderkirche 
  
Hinweise: 

LEBENDIGER ADVENTSKALENDER 2018 
Laute Fenster: Treffpunkt jeweils um 18.00 Uhr 
am Fenster, gemeinsames Singen und Geschichte 
Stille Fenster: entfalten ihren Zauber im Dorf einfach so... 
  
Donnerstag - stilles Fenster
20.12.2018 Schloßgartenstr. 6, 
Familie Weber  
Freitag - stilles Fenster
21.12.2018 Bergstr. 28, Familie Würfel  
Samstag - lautes Fenster 22.12.2018 
18.00 Uhr Bergstr. 28, Familie Würfel  
Sonntag - stilles Fenster 23.12.2018 Kehlenstr. 4/1, 
Familie Huonker  
Montag - stilles Fenster 24.12.2018 Muselstr. 33, 
Familie Schatz  
  
Christbaum - Sammelaktion 

Der Jugendkreis Volltreffer, Kleiner Heuberg 
sammelt am 12.01.19 in Täbingen und Leidrin-
gen die Christbäume ein. 
Die Aktion läuft auf Spendenbasis und wird zu 
gleichen Teilen für die Hilfsorganisation Orfanis 
und die Arbeit des Jugendkreises eingesetzt. 
Im neuen Jahr finden Sie in Ihrem Briefkasten 
einen Briefumschlag für die Spende sowie wei-

tere Informationen. 
Der Jugendkreis Volltreffer wünscht Ihnen einen gesegneten 
Start ins neue Jahr und bedankt sich schon im Voraus sehr 
herzlich für Ihre Spende. 
  
Das Pfarrbüro ist vom 27.12. - 05.01. nicht besetzt. Als An-
sprechpartner sind Frau Gudrun Huonker, Tel. 07427/7278 
bis 30.12. und Axel Märklin, ab 31.12. zu erreichen. 
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Vertretung während der Vakaturzeit 
Die pfarramtliche Vertretung während der Vakatur hat bis 
31.12.2018 Pfr. Hruby aus Ostdorf (07433/21272) über-
nommen. Ab 01.01. 19 übernimmt dies Pfarrer Stefan Kröger 
aus Erzingen (07433 4210) Er ist für die Beerdigungen, die 
Sitzungen des Kirchengemeinderats und alle pfarramtlichen 
Belange zuständig. Die Gottesdienste werden soweit möglich 
von Ruhestandspfarrern und Prädikanten/innen übernommen. 
Axel Märklin als Vorsitzender des Kirchengemeinde-
rats ist als Ansprechpartner zu erreichen unter Tele-
fon 07427/8672, oder Handy 0171/9909188. E-Mail: axel.
maerklin@t-online.de.  

Vereinsnachrichten

 

Liederkranz Dotternhausen

Weihnachts- und Neujahrsgrüße 
Wenn einer dem anderen Liebe schenkt, 

wenn die Not des Unglücklichen gemildert wird, 
wenn Herzen zufrieden und glücklich sind, 

steigt Gott herab vom Himmel und bringt das Licht: 
Dann ist Weihnachten. 
Weihnachtslied aus Haiti 

Wieder neigt sich das Jahr dem Ende zu und wir möchten alle 
Einwohner aufs herzlichste grüßen. 
Wir wünschen allen, dass sie Weihnachten als Fest der Freu-
de und des Friedens im Kreis ihrer Familien, Verwandten und 
Freunden feiern können, um dann mit Zuversicht in das neue 
Jahr „2019“ zu wechseln. 
Ein herzliches Dankeschön an alle, die uns in vielfältiger Weise 
das ganze Jahr über unterstützt haben. 
Wir freuen uns, wenn wir auch im kommenden Jahr wieder 
mit unseren Beträgen für ein paar gesellige Stunden sorgen 
können. 
Ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr. 
Ihr Liederkranz Dotternhausen 
Der Probenbeginn im neuen Jahr ist am 09. Januar 2019 um 
19:30 Uhr im Singsaal der Festhalle. 

 

Musikverein Dotternhausen

Weihnachts- und Neujahrswünsche 
Die Vorstandschaft des Musikvereins wünscht allen Bürge-
rinnen und Bürgern ein frohes und gesegnetes Weihnachts-
fest und für das Jahr 2019 alles Gute, Gesundheit, Erfolg und 
Zufriedenheit. 
Gleichzeitig bedanken wir uns ganz herzlich bei allen Freun-
den, Gönnern und Sponsoren, die den Musikverein Dottern-
hausen in diesem Jahr in vielseitiger Weise unterstützt ha-
ben. Die verschiedenen kulturellen Aufgaben sind nur unter 
tatkräftiger Mithilfe aller Mitbürgerinnen und Mitbürger aus 
Dotternhausen zu meistern. Unser besonderer Dank gilt der 
Verwaltung der Gemeinde für ihre tatkräftige Unterstützung 
in allen Fragen und Angelegenheiten. Der Musikverein wird 
auch im kommenden Jahr seinen gesellschaftlichen, kultu-
rellen und musikalischen Verpflichtungen in der Dorfgemein-
schaft nachkommen. 
Musikverein Dotternhausen e.V. 
Vorsitzende Tanja Kammerer 

Musikalisches Frühstück bei zauberhaften Klängen und 
bei Melodie - Nachwuchs stellt sich vor 
Ein ausgiebiges Frühstück bei zauberhaften Klängen und bei 
Melodie - der Musikverein Dotternhausen macht es möglich. 
Zum achten Mal in Folge präsentierte sich der Nachwuchs 
des Musikvereins Dotternhausen am dritten Adventssonntag 
in der Festhalle Dotternhausen bei der Veranstaltung „Früh-
stück bei Melodie“, die im Jahresprogramm nicht mehr weg-
zudenken ist. 
Eltern und Familien, Großeltern, Freunde sowie Gönner konn-
ten bei musikalischen Klängen gemütlich frühstücken, wäh-
rend die Jungmusiker ihr Können auf der Bühne zeigten. Dass 
beim Musikverein Dotternhausen die musikalische Früherzie-
hung und Jugendarbeit einen hohen Stellenwert einnimmt war 
wiederum eindeutig ersichtlich. Hierzu können nicht nur die 
Vorsitzende Tanja Kammerer sowie ihr Jugendleiterteam um 
Angelina Kugler und Dominik Wochner stolz sein. 
Zahlreiche Tischreihen füllten sich in der weihnachtlich de-
korierten Halle, wobei die Vorsitzende Kammerer die Gäste 
begrüßen konnte. Zu Beginn sorgte die Seniorenkapelle unter 
der Leitung von Rolf Kleinschrot mit weihnachtlichen Klängen 
für eine weihnachtliche Atmosphäre. 
Im Anschluss führte mit viel Charme die Vorsitzende Tanja 
Kammerer durch das abwechslungsreiche Programm, das an 
diesem musikalischen Morgen unter dem Motto „Stolze Ge-
sichter zaubern“ stand und die gesamte Jugendausbildung 
des Vereins aufzeigte. 
Rund 20 Nachwuchskinder in der Rasselbande 1 unter der 
Leitung von Jennifer Schmid und Michelle Brandt sowie die 
Rasselbande 2 unter der Leitung von Eliane Rupp und Sophia 
Kerner nahmen im Wechsel auf der Bühne ihren Platz. Hierbei 
sammeln die Kinder ihre ersten Erfahrungen mit der musika-
lischen Früherziehung. 
In der weiteren Stufe präsentierte sich die Flötengruppe un-
ter der Leitung von Melanie Weier. Sie besteht aus mehreren 
Kleingruppen, wobei die Blockflöte ihr erstes Instrument ist, 
auf welcher der Nachwuchs erste musikalische Erfahrung 
sammelt. 
Danach sorgte das jüngste Orchester mit der Jugendkapelle 
II unter der Leitung des Dirigenten Frank Schnell mit den bei-
den Musikstücken „Maxi & Mini“ von Jan de Haan und „In-
dian River“ von Kees Vlak für anspruchsvolle Unterhaltung. 
Nach diesem musikalischen Genuss gesellte sich die etwas 
anspruchsvollere Juka I dazu, wobei beide Jukas gemeinsam 
mit dem „Countdown Marsch“ von Adrian Falk ihr Können 
unter Beweis stellten. 
Für einen weiteren musikalischen Höhepunkt sorgte noch-
mals die Jugendkapelle I. Unter der Leitung von Schnell prä-
sentierten die Jungmusiker/innen dem Publikum die Stücke 
„Yorkshire Balad“ von James Barnes, „Return Of The Vikings“ 
von Bert Appermont sowie „Weather Report“ von Albert Dam. 
Beeindruckend präsentierten die beiden Jugendkapellen ihre 
Stücke und auch die Kinder aus der Flötengruppe und der 
Rasselbande zeigten stolz, was sie im vergangenen Jahr ge-
lernt haben und wurden für ihr Repertoire immer wieder mit 
Beifall belohnt. Zwischendurch stattete der Nikolaus und sein 
Knecht Ruprecht den Nachwuchsmusiker/innen einen Besuch 
ab und sorgte mit einer kleinen Überraschung für Freude bei 
den Akteuren. Der musikalische Morgen ging somit in gemüt-
licher Runde bei netten Gesprächen zu Ende.   
Rolf Schatz 
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Hauptversammlung am 26. Januar 2019 
Am Samstag, den 26. Januar 2019 findet um 20:00 Uhr im 
Singsaal der Festhalle Dotternhausen die Hauptversamm-
lung des Musikvereins Dotternhausen für das abgelaufene 
Geschäftsjahr 2018 statt. Hierzu sind alle Ehrenmitglieder, 
aktiven und passiven Mitglieder des Musikvereins, Freunde 
und Gönner, sowie alle, die am Vereinsgeschehen des Musik-
vereins interessiert sind, recht herzlich eingeladen. 
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
Top 1: Eröffnung und Begrüßung 
Top 2: Gedenken an die verstorbenen Mitglieder 
Top 3: Bericht des Vorsitzenden 
Top 4: Bericht des Schriftführers 
Top 5: Bericht des Kassiers 
Top 6: Bericht des Jugendleiters 
Top 7: Bericht der Dirigenten 
Top 8: Entlastungen 
Top 9: Neuwahlen 
Top 10: Ehrungen 
Top 11: Anträge und Verschiedenes 
Anträge können bis Freitag, 11. Januar 2019 bei der Vorsit-
zenden schriftlich eingereicht werden. 
Musikverein Dotternhausen e. V. 
Vorsitzende Tanja Kammerer 
 
140 Jahre MVD | MVD-Engel 
Der Musikverein Dotternhausen wird kommendes Jahr 140 
Jahre alt. Wir haben uns gefragt, was kann sich so ein großer 
Verein mit so vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten vom 
Kindergartenalter bis zur weisen Elite wünschen? Kommen 
wir hier irgendwie auf einen Nenner? Wie wäre es mit dem 
Wunsch „Begegnungen, Nähe und Herzlichkeit“? Wir schaf-
fen kommendes Jahr jeden Monat einen besonderen Moment 
der musikalischen Begegnung. Dazu kommen wir zu Ihnen - 
Mitten ins Dorf, an den Dorfweiher, auf einen Balkon, auf den 
Plettenberg. Die kleinen und feinen musikalischen Events wer-
den durch kleinere Musikgruppen aus unserem Orchester und 
durch unsere Jugendkapellen und Seniorenkapelle gestaltet. 
Das Programm dauert maximal eine Stunde, die Atmosphäre 
wird locker und ungezwungen sein und durch eine passende 
Bewirtung ergänzt. 

Wir möchten unseren Freunden und Fans die Möglichkeit ge-
ben, sich an den Kosten und Aufwänden des Jubiläumsjahres 
zu beteiligen. Mit einem geringen finanziellen Betrag von 25 
Euro können Sie „MVD-Engel“ werden und uns dabei helfen, 
unsere musikalischen Momente zu realisieren. Jeder MVD-En-
gel bekommt einen hochwertigen Pass und erhält bei jeder 
Jubiläumsveranstaltung ein kostenloses Getränk. 
Zudem verlosen wir unter allen MVD-Engeln attraktive Preise: 
• 3 Gutscheine für eine Ballonfahrt gesponsert von der Spar-

kasse Zollernalb 
• 1 Einkaufsgutschein des HGV Ebingen im Wert von 150 € 

gesponsert von der Volksbank Ebingen 
• jeweils 3 Familientickets für das Badeparadies Schwarz-

wald und die Wilhelma gesponsert von Holcim Süd-
deutschland 

Alle Jubiläumsveranstaltungen außer das Konzert im Schloss-
garten sind unsere Besucher kostenfrei, einen Teil der einge-
nommenen Spenden werden wir an die Rehabilitationsklinik 
Katharinenhöhe in Schönwald im Schwarzwald spenden. 
Sie erhalten die MVD-Engel-Pässe bei unseren aktiven Musi-
kern und der Bäckerei Milles. Die Anzahl der Pässe ist limitiert. 
Sichern Sie sich also schnell ein Exemplar! 
 

Ganz viel Liebe | Böhmische Liebe - Musik zum Valentinstag | Liebesblech 
Mittwoch, 13.02.2019 | 19.00 Uhr | Sportheim  
   
Noch mehr Spaß | Rosenmontagspolonaise | Orchester 
Montag, 04.03.2019 | 14.00 Uhr | Dorfplatz  
   
Großer Jubel | Locus iste - Konzert am Palmsonntag | La Quintessenza 
Sonntag, 14.04.2019 | 17.00 Uhr | Kirche  
  
Mehr Leidenschaft | Jubiläumskonzert | Orchester & Jugendkapellen 
Samstag, 18.05.2019 | 18.00 Uhr | Schlossgarten  
  
Neue Perspektiven | Dr Romeo machd Musigg | Eger und Freu(n)de 
Mittwoch, 29.05.2019 | 18.00 Uhr | Ein Balkon – Ort wird noch bekanntgegeben 
   
Viel Herzlichkeit | Feldgottesdienst & Frühschoppen | Seniorenkapelle 
Sonntag, 23.06.2019 | 10.30 Uhr | Kreuz im Oberen Ösch 
 
Mehr Begegnungen | Alpen Brass | Halb Achte Blech & Jugendkapellen 
Freitag, 26.07.2019 | 18.00 Uhr | Dorfplatz  
 
Mehr Tiefe | Sax on the Beach | Saxophone 
Samstag, 31.08.2019 | 18.30 Uhr | Weiher  
  
Viel Hochgefühl | Weißwurstfrühstück | Schwerblech-Quintett 
Sonntag, 29.09.2019 | 11.00 Uhr | Plettenberg 
 
Im Einklang| Jugendgottesdienst | Jugendkapellen 
Sonntag, 20.10.2019 | 17.00 Uhr | Kirche 
  
Mehr Herzblut | auSzEit bei Schlachtplatte | Wirtshausmusikanten  
Sonntag, 03.11.2019 | 11.00 Uhr | Foyer Festhalle 
 
Ganz viel Nähe | Lichtspiel | Posaunen 
Samstag, 16.11.2019 | 18.00 Uhr | Schulhof 
 
Alle Jubiläumsveranstaltungen außer dem Konzert im Schlossgarten am 18.05. sind für die Besucher 
kostenfrei. Ein Teil der Spendeneinnahmen aus den Veranstaltungen werden an die Rehabilitationsklinik 
Katharinenhöhe in Schönwald gespendet.  

MVDMomente2019 

Mit freundlicher Unterstützung von: 

Narrenzunft Dotternhausen e.V.

Weihnachts- und Neujahrsgrüße 
Und wieder neigt sich ein abwechslungsreiches Jahr dem Ende 
zu. Kaum zu glauben wie schnell die Zeit vergeht. So lassen 
wir das Jahr noch einmal Revue passieren und nehmen dies 
zum Anlass um Allen für die ganzjährige Unterstützung, auch 
außerhalb der Fasnetszeit, recht herzlich Danke zu sagen. 
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Unser spezieller Dank gilt unseren unermüdlichen Narrenräten 
für Ihre stetigen Einsätze und den sonstigen freiwilligen Helfern, 
der Gemeindeverwaltung allen voran Bürgermeisterin Frau Ad-
rian, sowie dem Gemeinderat. Auch für die gute Kooperation 
unserer Brudervereine bedanken wir uns aufs Herzlichste. Wir 
wissen dies zu schätzen. Schieben wir nun den Stress und die 
Hektik mal beiseite und konzentrieren uns auf eine friedliche 
und gemütliche Weihnachtszeit. Lassen Sie in den kommen-
den Feiertagen einfach mal die Seele baumeln und genießen 
Sie entspannt die Festtage im Kreise Ihrer Familie. Tanken Sie 
viel Kraft und Energie um all Ihre Pläne zu erfüllen. 
Wir wünschen allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in und um 
Dotternhausen im neuen Jahr alles Gute, viel Glück und Er-
folg, vor allem beste Gesundheit, sowie einen unbeschwerten 
Start ins Jahr 2019. 

So freut sich die Narrenzunft bereits heute schon mit Ihnen 
viele heitere Stunden in geselliger Atmosphäre, besonders 
in der närrischen Saison, zu erleben. Begleiten Sie uns recht 
zahlreich bei den einzelnen Veranstaltungen und unterstützen 
Sie unsere Zunft durch Ihr Mitwirken. 
Die Vorstandschaft Michael Röder, Sonja Koch, Inge Effinger 
sowie alle Narrenräte 

Fahrkartenverkauf, Brauchtumsabende und Umzüge 2019: 
Im kommenden Jahr steht uns eine lange Fasnetszeit bevor. 
So bleibt genügend Zeit sich in der fünften Jahreszeit richtig 
auszutoben. Nachstehend wollen wir heute schon die vor-
läufigen Fasnetsveranstaltungen bekanntgeben. Für die Aus-
wärtsfahrten werden Fahrkarten benötigt, welche wir bereits 
an folgenden Tagen in der Zunftstube verkaufen. 
28.12.2018 - Freitag - von 18.30 Uhr - 20.00 Uhr 
06.01.2019 - Sonntag - von 14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
Sollte jemand an diesen Tagen keine Zeit haben Fahrkarten zu 
erwerben, sind diese auch beim 1. Vorstand, Michael Röder, 
Kirchstr. 5, Tel. 0176 64654468 oder bei der Kassiererin, Sonja 
Koch, Haydnstr. 16, Tel. 0160 97018719 erhältlich. 
Für alle närrischen Personen, die im Besitz einer Busfahrkar-
te sind, ist ein sicherer Platz im Bus gewährleistet. Personen, 
welche keine Busfahrkarte besitzen und sich kurzfristig zu ei-
ner Ausfahrt entschließen, müssen vor Ort warten, ob im Bus 
noch freie Plätze vorhanden sind. 
Der Fahrkartenvorverkauf dient uns hauptsächlich als Grund-
lage, wie viele Busse für die Ausfahrten erforderlich sind und 
es ist eine zügigere Abwicklung am Bus garantiert, denn es 
müssen nur die Fahrkarten kontrolliert werden. 
Diese Fahrtkartenverkaufstage praktizieren andere Zünfte 
schon sehr lange und es funktioniert bei denen wunderbar. 
Teilweise kann bei diversen Zünften sogar nur eine begrenz-
te Anzahl von Narren eine Fahrkarte erwerben, da dort der 
Andrang so groß ist. Wir wären schon allen Personen dankbar, 
wenn diese Aktion viele Narren nutzen würden. 
Fahrpreise je Hin- und Rückfahrt: 
Zimmern u. d. B., 18.01.2019 - 8,00 Euro Mitglieder 
Schlatt, 08.02. u. 10.02.2019 - 9,50 Euro Mitglieder 
Aixheim, 15.02. u. 17.02.2019 - 8,50 Euro Mitglieder 
Es werden auch Kombi-Busfahrkarten verkauft, welche für 
alle Ausfahrten gelten: 
Kombi-Ticket: 35,00 Euro für Mitglieder 
Die Busfahrkarten sind übertragbar! Jedes Mitglied kann nur 
eine Busfahrkarte erwerben. 
Kinder unter 16 Jahren sind von den Kosten für die Bus-
fahrt befreit. 
Fahrtkartenverkauf für Nichtmitglieder: 
Die Nichtmitglieder bezahlen denselben Preis wie die Mitglie-
der zuzüglich den Aufschlag des Mitgliedsbeitrages. 
Ausfahrten: 
18.01.2019 - Freitag 
Teilnahme beim Brauchtumsabend zum 60-jährigen Jubiläum 
der Narrenzunft Zimmern u. d. B. 

08.02.2019 - Freitag 
Teilnahme bei der Maskenvorstellung des Narrenfreund-
schaftsringes Zollern-Alb in Schlatt 

09.02.2019 - Samstag 
Teilnahme beim Kinderringtreffen des Narrenfreundschafts-
ringes Zollern-Alb in Schlatt 
(Für das Kinderringtreffen werden keine Fahrtkosten er-
hoben) 
10.02.2019 - Sonntag 
Teilnahme beim 41. Ringtreffen des Narrenfreundschaftsringes 
Zollern-Alb in Schlatt 
15.02.2019 - Freitag 
Teilnahme bei der Maskenvorstellung des Narrenfreund-
schaftsringes Schwarzwald-Baar-Heuberg in Aixheim - Hans-
Wuost 90-jähriges Jubiläum 
17.02.2019 - Sonntag 
Teilnahme beim 50. Ringtreffen des Narrenfreundschaftsrin-
ges Schwarzwald-Baar-Heuberg in Aixheim - Hans Wuost 
90-jähriges Jubiläum 
  
Fasnet in Dotternhausen: 
28.02.19 - Schmotziger Donnerstag 
10:30 Uhr  Schülerbefreiung in der Schloßbergschule Dot-

ternhausen 
11:00 Uhr  Besuch des Kindergartens anschl. Amtsenthe-

bung der Bürgermeisterin und gemütliches Bei-
sammensein 

03.03.19 - Fasnetssonntag: 
13:30 Uhr  Farbenprächtiger Fasnetsumzug 
 auch mit auswärtigen teils großen Gruppen und 
 unter Mitwirkung des „Musikvereins Dotternhau-

sen“, danach närrisches Treiben in der Festhalle 
 Prämierung aller Wagen und Gruppen 
04.03.19 - Fasnetsmontag: 
 -  Rosenmontagspolonaise mit dem Musikverein 

Dotternhausen auf dem Dorfplatz anlässlich des 
140-jährigen Jubiläums des Musikvereins Dot-
ternhausen - Beginn: 14.00 Uhr 

 - Bärentreiben im Ort 
05.03.19 - Fasnetsdienstag 
13:30 Uhr  Kinderumzug, anschließend närrischer Kinder-

nachmittag mit Programm unter Mitwirkung des 
Musikvereins Dotternhausen in der Festhalle 

 Verteilung von Wurst und Wecken an die Kinder 
 Ziehung der Fasnetslotterie 
18:00 Uhr  Traditionelle Beerdigung des Mondstupfers 
  
Aufruf an alle Mondstupfer, Fasnetsgruppen und sonsti-
ge Narren! 
Unser Musikverein, als ständiger Begleiter der Narren, wird 
nächstes Jahr 140 Jahre alt. Wie Ihr schon mitbekommen 
habt, feiert der Musikverein etappenweise sein großes Jubi-
läum das ganze Jahr hindurch. Aufgrund dessen findet am 
Fasnetsmontag auf unserem herrlichen Dorfplatz eine Ro-
senmontagspolonaise statt. Dazu möchten wir bereits heute 
schon alle Mondstupfer, Fasnetsgruppen und sonstige Narren 
animieren den Musikverein und auch die Narrenzunft recht 
zahlreich zu unterstützen. Bereits in den Anfangszeiten der 
Narrenzunft, unter dem damaligen Vorstand, Johannes Reb-
stock (genannt Hannes) inszenierte man die Polonaise in der 
Ortsmitte im Traubenhof (d. h. auf dem heutigen Dorfplatz), 
welche man als langjährige Tradition bis in die 70er-Jahre fort-
führte. Das war damals schon eine wunderbare Bereicherung 
unserer Ortsfasnet. Es wäre einfach eine sehr schöne Atmo-
sphäre, wenn man den Dorfplatz mit unzähligen Narren und 
Musikern vorfinden dürfte. 
Außerdem freut sich die Narrenzunft auch ganz besonders, 
wenn über die gesamte närrische Zeit scharenweise Mond-
stupfer und Narren bei den Umzügen teilnehmen würden. 
Schließlich existieren im Ort ca. 240 registrierte Narrenkleider. 
Bitte die Termine bereits vormerken. Näheres wird zu den 
einzelnen Ausfahrten und der Ortsfasnet rechtzeitig bekannt-
gegeben. 
Mit närrischen und freundlichen Grüßen 
Inge Effinger 
Schriftführerin 
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Schachgemeinschaft 
Dotternhausen

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2019 
Liebe Schachfreunde, liebe Mitglieder, liebe Einwohnerschaft 
von Dotternhausen, 
wiederum neigt sich ein Jahr dem Ende zu. An dieser Stelle 
möchte ich mich persönlich und im Namen der Schachge-
meinschaft Dotternhausen bei allen recht herzlich bedanken, 
die uns tatkräftig unterstützt haben. Ich wünsche Ihnen schon 
jetzt frohe Weihnachten und angenehme Feiertage, vor allem 
ein friedvolles Fest und die Zeit zum Innehalten. Ein besonde-
rer Dank gilt an alle, die eine ehrenamtliche Position in unserem 
Verein wahrnehmen sowie an die Gemeindeverwaltung und 
an die Gemeinderäte für die gute Zusammenarbeit. 
Für das bevorstehende‚ neue Jahr 2019 wünsche ich Euch 
und Ihnen alles Gute, Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit. 
Zum Schachgeschehen darf ich mitteilen, dass unsere 1. 
Mannschaft in der A-Klasse nach der 4. Spielrunde auf dem 
ersten Tabellenplatz steht. Das nächste Spiel findet am 
02.02.2019 in Spaichingen statt. Die 2. Mannschaft in der 
B-Klasse steht nach ebenfalls vier Spielrunden auf dem 7. Ta-
bellenplatz. Herzlichen Glückwunsch. Hier findet das nächste 
Spiel am 12.01.2019 gegen Geislingen statt. 
Unser internes 31. Dreikönigsturnier findet wie gewohnt am 
06.01.2018 statt. Um Anmeldung wird gebeten. 
Daniel Eppler, 
1. Vorsitzender Schachgemeinschaft Dotternhausen e.V. 

Schwäbischer Albverein 
Ortsgruppe Dotternhausen
www.dotternhausen.albverein.eu 

Besuch des Weihnachtsmarktes in der Ravennaschlucht 
Ein Bus, der bis auf den letzten Platz besetzt war, angenehmes 
Markt-Wetter, heiter gestimmte Teilnehmer und natürlich dieser 
besondere Weihnachtsmarkt  - in der Ravennaschlucht unter 
der imposanten Eisenbahnbrücke  - ließen diesen Ausflug am 
vergangenen Samstag zu einem rundum gelungenen Ereignis 
werden. Das vielfältige Angebot in den hübsch geschmückten 
Hütten, der Krippenweg mit den holzgeschnitzten Figuren und 
das kulinarische Angebot ließen keine Wünsche offen. Die alte 
Brücke, die in der Dämmerung nach und nach in allen Farben 
angestrahlt wird und die vielen tausend kleinen Lämpchen, 
die Feuerschalen, die Schwedenfeuer und die Düfte, die über 
dem Marktgeschehen liegen, verführten die Teilnehmer zum 
Staunen und Genießen. 
Die beiden Organisatoren Klaus-Peter Schickling und Sieg-
bert Ringwald hatten den Ausflug sehr gut organisiert, so 
dass alle 50 Teilnehmer zufrieden und entspannt wieder in 
Dotternhausen (bzw. schon kurz vorher eine größere Gruppe 
in Schömberg) ankamen. Im Gasthaus Hirsch ließen einige 
den Tag noch gemütlich ausklingen. 

Von Hinterzarten aus wanderten die meisten Teilnehmer durch‘s 
Löffeltal zum Markt in die Ravennaschlucht

Der eine oder andere Glühwein durfte natürlich auch genossen 
werden

Imposantes Ambiente unter der Brücke mit den vielen Lich-
tern und Farben
 
Weihnachts- und Neujahrsgrüße 
Liebe Albvereinsmitglieder, werte Einwohnerschaft, 
jeder kennt das Gefühl: plötzlich steht man wieder am Ende 
eines Jahres - dabei hat es hat doch erst begonnen ...! Wenn 
wir rückblickend all‘ unsere Wanderungen, Zug- und Bus-
ausfahrten, Arbeitseinsätze und kulturellen Beiträge Revue 
passieren lassen, stellen wir fest, dass wieder ein „reiches“ 
Albvereinsjahr hinter uns liegt. 
Unser besonderes Augenmerk legten wir dieses Jahr auf die 
Plettenberghütte und deren Umfeld. Hier dürfen die neuen 
massiven Tische und Sitzbänke oberhalb der Plettenberghüt-
te besonders erwähnt werden. Nach sorgfältiger Planung 
und schweißtreibender Vorarbeit durch fleißige Helfer der 
Ortsgruppe wurden diese von Holzbau Staiger fachmännisch 
gefertigt und Anfang Juni aufgestellt. Ein langgehegtes Vor-
haben konnte abgeschlossen werden und entstanden sind 
tolle Sitzgelegenheiten, die zum Ausruhen und geselligen 
Beisammensein einladen. 
Auch der gegenüberliegende Spielplatz und die Grillstelle 
erfreuen sich großer Beliebtheit, ebenso 20 Ruhebänke, die 
von der Ortsgruppe regelmäßig überprüft und instand gehal-
ten werden. 
Ich sag‘ allen ein herzliches DANKE, die dazu beigetragen 
haben, ein umfangreiches Angebot zu verwirklichen - für die 
Unterstützung seitens der Gemeinde Frau Bürgermeisterin 
Adrian mit Gemeinderat und dem Bauhof-Team, allen Aus-
schussmitgliedern, allen Helfern, den Wanderführern, die sich 
immer wieder interessante Ziele ausdenken und der Firma Hol-
cim, die uns mit Maschinen, Material und Geräten unterstützt. 
„Der Albverein lebt“ - wie unser Gauobmann Josef Ungar sagt 
- und das gilt auch für unsere quirlige Ortsgruppe. Wir haben 
für das Jahr 2019 wieder ein abwechslungsreiches Jahrespro-
gramm zusammengestellt - besucht uns, macht mit - egal ob 
Mitglied oder nicht - beim Albverein ist jeder willkommen! Un-
ser Veranstaltungsprogramm für’s neue Jahr steht demnächst 
zur Verfügung - ich freue mich auf viele gesellige Stunden in 
heiterer, harmonischer Atmosphäre im neuen Jahr! 
Allen Mitgliedern, Vereinsfunktionären, Wanderführern, Aus-
schussmitgliedern, Gönnern und Spendern des Albvereins und 
natürlich der gesamten Einwohnerschaft von Dotternhausen 
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wünsche ich eine gesegnete Weihnachtszeit und einen gutes, 
vor allem gesundes und friedliches Jahr 2019. 
Schwäbischer Albverein, Ortsgruppe Dotternhausen 
Ilse Ringwald, Vorsitzende 

 
Sportverein  
Dotternhausen 1918 e.V.

Abteilung Fußball-Jugend

Bezirkshallenrunde E-Junioren SGM Schömberg/Dottern-
hausen III 
1. Spieltag in Schömberg 
SGM III - Leidringen 3:0 
Tore: Finn Hietmann, Jannik Ritter 2x 
Wir kamen etwas schwer ins Turnier. Nachdem Finn einen 
Einkick zum 1:0 erzielen konnte, war der Bann gebrochen. 
So erspielten wir einen ungefährdeten 3:0 Sieg 
SGM III - SGM II 0:0 
Tore Fehlanzeige 
Überheblich und pomading gingen wir in dieses Spiel. Man 
kam nicht in die Zweikämpfe, war zu wenig in Bewegung 
und spielte ungenau. Die SGM II wehrte sich erfolgreich und 
hatte kurz vor dem Ende sogar die Möglichkeit auf den 1:0 
Siegtreffer. Finn Gaisser scheiterte jedoch knapp an dem gut 
haltenden Louis Koch. 
SGM III - SGM I 1:1 
Tor: Jannik Ritter 
In einem ausgeglichenen Spiel ging Schömberg mit 1:0 in 
Führung. Ein Weitschuss schlug unten rechts ein. Man berap-
pelte sich und hielt dagegen. Musste aber einem Rückstand 
hinterherlaufen. 15 Sekunden vor Schluss gelang Jannik Ritter 
der erlösende Ausgleich zum 1:1. 
SGM III - Balingen III 0:0 
Taktisch gut eingestellt überließ man dem Gegner den Ball in 
der eigenen Hälfte, sobald aber es näher auf unser Tor ging 
um so enger wurden die Räume zugestellt. So konnte man das 
Ergebnis offenhalten und hatte mit schnellen Kontern sogar 
die Chance, das Spiel zu gewinnen. 
Es spielten: Louis Koch, Jonas Koch, Finn Hietmann, Daniel 
Kastl, Jannik Ritter, Josua Scherer, Gabriel Bulzan und Hanif 
Ahmetoglu. 
2. Spieltag Dotternhausen 
SGM III - Heselwangen 1:0 
Tor: Luka Polich 
Den körperlich robusten Heselwangern konnten wir Schnellig-
keit und quirliges Spiel entgegensetzen. So kam Heselwangen 
nur zu zwei guten Möglichkeiten. Wir jedoch hatten mehrere 
Möglichkeiten das Ergebnis hochzuschrauben. Letztendlich 
gewannen wir das Spiel durch ein Tor von Luka Polich ver-
dient mit 1:0. 
SGM III - Frommern I 1:2 
Tor: Jannik Ritter 
Eine unglückliche Niederlage mussten wir hier einstecken. Un-
sere Farben gingen früh mit 1:0 in Führung. Aber je länger das 
Spiel ging, umso stärker kam Frommern auf. So war auch der 
Ausgleich nicht unverdient. Nach einer tollen Torchance, wel-
che wir leider nicht über die Linie brachten, bekamen wir einen 
Konter, welcher zum glücklichen Sieg abgeschlossen wurde. 
SGM III - Rosenfeld 2:0 
Tore: Luka Polich, Jonas Koch 
Im letzten Spiel des Spieltages mobilisierten die Jungs noch-
mals alle Kräfte und erspielte sich einen schönen Sieg. Der 
Gegner war chancenlos und daher gewannen wir das Spiel 
ungefährdet mit 2:0. 
Es spielten: Louis Koch, Jonas Koch, Finn Hietmann, Daniel 
Kastl, Jannik Ritter, Josua Scherer, Luka Polich und Luka Flatt. 

3. Spieltag Rosenfeld 
SGM III - Frommern II 
Tor: Luka Polich 
In der Halle, welche sehr glatt war und von den Maßen her 
sehr ungewohnt (1,3 mal so lang wie in Dotternhausen) be-
reitete uns weniger der Gegner Probleme, als die Umstände. 
Dennoch gelang uns der wichtige Siegtreffer, so dass wir mit 
einem Sieg in den letzten Spieltag starteten. 
SGM III - Heselwangen II 2:0 
Tore: Luka Polich, Jannik Ritter 
Hier lief es besser, der Gegner hielt zwar gut mit, jedoch war 
Louis Koch an diesem Tag im Tor nicht zu überwinden. Nach 
vorne spielten wir gut zusammen und erzielten mit Luka und 
Jannik die wichtigen zwei Tore zum Sieg. 
SGM III - Balingen IV 1:0 
Das letzte Spiel war das absolute Highlight. Mit einem hohen 
Laufpensum hielten wir die Balinger in Schach. Dies versuch-
ten zu kombinieren, wurden aber immer wieder von unseren 
Jungs gestoppt. Und wenn dann doch mal ein Schuss durch-
kam, hielt unser Goalie Louis was zu halten war. Mit robustem 
Spiel, Kampfkraft aber auch schnellem Spiel nach vorne wa-
ren wir ein ebenbürtiger Gegner. Nach einem dieser Vorstöße 
durch Luka und Jannik konnten wir jubeln. Luka setzte super 
nach und traf zum 1:0. Je länger es ging umso mehr Stand 
die Halle Kopf. Unsere aufopferungsvoll kämpfenden Jungs 
wurden von den Zuschauern angefeuert. Der Funke sprang 
sozusagen über. Nach 10 Minuten hieß somit der Sieger SGM 
II (SV Dotternhausen). Das war Fußball mit Leidenschaft. 
Es spielten: Louis Koch, Jonas Koch, Finn Hietmann, Jannik 
Ritter, Josua Scherer, Luka Polich und Gabriel Bulzan. 
Nach Abschluss der Hallenspieltage belegen wir somit einen 
guten dritten Platz mit 21 Punkten und 13:4 Toren. 

 
Tennisclub 
Dotternhausen

Weihnachts- und Neujahrsgrüße 
Liebe Tennisfreunde, liebe Mitglieder, liebe Einwohnerschaft 
von Dotternhausen und Dautmergen, 
das Jahr nähert sich dem Ende, doch vorher findet noch das 
Weihnachtsfest statt. Wir alle sollten in uns gehen und kurz 
nachdenken, ob wir die vergangenen 12 Monate auch wirklich 
sinnvoll genutzt haben.  
Ich möchte mich bei unseren Senioren bedanken, die mit ihrem 
ehrenamtlichen Engagement die Plätze bespielbar machten 
und die Tennisanlage die ganze Saison hindurch gepflegt ha-
ben. Lieben Dank gilt den Mitgliedern, die in der Tennisklause 
gewirtet haben. 
Ein ganz großes Dankeschön gilt dem Jugendausschuss, den 
Übungsleiterinnen und Übungsleitern, Eltern, Spielerinnen und 
Spielern sowie den Vorstands- und Ausschussmitgliedern, die 
das ganze Jahr hindurch tätig waren.  
Bedanken dürfen wir uns auch bei den Sponsoren und Gön-
nern in der Hoffnung, mit ihrer Unterstützung wieder rechnen 
zu dürfen. 
Mein besonderer Dank gilt der Gemeindeverwaltung, Frau 
Bürgermeisterin Adrian, den Gemeinderäten sowie den Mit-
arbeitern des Bauhofes für die gute und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit im Jahr 2018. 
Wir wünschen der gesamten Einwohnerschaft von Dot-
ternhausen und Dautmergen sowie unseren Mitgliedern 
für das neue Jahr 2019 alles Gute.  
Es leuchten wieder die Weihnachtskerzen und zaubern 
Freude in alle Herzen.  

Tennisclub Dotternhausen  
Brigitte Schumacher, 1. Vorsitzende 
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Ortsverband 
Dotternhausen-Dormettingen

Wir wünschen allen unseren VdK-Mitgliedern mit ihren 
Angehörigen ein gesegnetes Weihnachtsfest, recht viel 
Gesundheit, Glück Zufriedenheit und ein erfolgreiches 
neues Jahr 2019. 
Die Vorstandschaft 
  
Der Ortsverband informiert: 
Mütterrente kommt automatisch 
Ab 1. Januar 2019 gibt es mehr Mütterrente für vor 1992 ge-
borene Kinder. Dann wird für jedes dieser Kinder ein halbes 
Jahr zusätzlich bei der Rente angerechnet. Sie erhöht sich 
so um bis zu 16,02 Euro in den alten Bundesländern. Wer ab 
Januar neu in Rente geht, erhält die Mütterrente von der ers-
ten Rentenzahlung an. Rund 9,7 Millionen Mütter und Väter, 
die bereits in Rente sind, werden im Frühjahr 2019 die Nach-
zahlungen der Mütterrente automatisch bekommen. Ein extra 
Antrag ist nicht notwendig. Einzige Ausnahme: Adoptiv- und 
Pflegeeltern, die Mütterrente beanspruchen, müssen bei ihrem 
zuständigen Rentenversicherungsträger formlos einen Antrag 
stellen, informierte kürzlich die Deutsche Rentenversicherung 
(DRV) Baden-Württemberg. 
  
Wichtiges BGH-Urteil für Heimbewohner 
Der Bundesgerichtshof (BGH) entschied, dass Bewohner ei-
nes Pflegeheims beim vorzeitigen Heimwechsel nicht doppelt 
Miete zahlen müssen. Denn das Gesetz schreibe für Bezieher 
von Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung nur eine 
taggenaue Abrechnung vor (Az.: III ZR 292/17). Auch wenn der 
Heim- und Betreuungsvertrag erst zum Monatsende gekün-
digt wurde, könne der Heimbetreiber beim vorzeitigen Aus-
zug des Bewohners nur die Vergütung bis zum Auszugstag 
verlangen. Im zugrundeliegenden Fall hatte ein MS-Patient 
seinen Heimvertrag zum Monatsende gekündigt, weil er in 
ein Spezialheim für Multiple-Sklerose-Kranke umziehen woll-
te. Da dort ein Platz jedoch kurzfristig früher frei wurde, zog 
der Betroffene entsprechend früher um und wollte daher die 
komplette Monatsvergütung in seinem bisherigen Heim nicht 
mehr entrichten - zu Recht, so die BGH-Richter. 
  
Neues Infoportal: hospizlotse.de 
Der Hospizlotse (www.hospizlotse.de) ist ein neues unabhän-
giges und kostenloses Informationsportal des Verbands der 
Ersatzkassen (vdek). Dort finden sich Angebote und Leistun-
gen der Hospiz- und Palliativversorgung für schwerstkranke 
und sterbende Menschen. Der Hospizlotse will dazu beitragen, 
dass Schwerstkranke individuell passende Angebote einer 
hospizlichen Begleitung, Beratung, Betreuung und palliativ-
medizinischen und -pflegerischen Versorgung in der Region 

kennen. Aufgeführt werden diverse Begleitungs- und Versor-
gungsformen. So werden beispielsweise Kontaktdaten von 
ambulanten Hospizdiensten, stationären Hospizen für Er-
wachsene, stationären Kinderhospizen, Ärzten mit Weiterbil-
dung in Palliativmedizin, Pflegediensten mit Weiterbildung in 
Palliativ-Care sowie multiprofessionellen und interdisziplinären 
Versorgungsteams genannt. 

Netzwerkbüros
Dotternhausen (in der Gemeindebücherei Dotternhausen),
Hauptstraße 24, Tel. 07427/4199538 (Vorwahl unbedingt mit-
wählen)
Bürozeiten: Jeden Dienstag von 9.00 bis 11.00 Uhr
  Jeden Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr

Dormettingen (im Trauzimmer des Rathauses),
Wasenstraße 38, Tel. 07427/4199826 (Vorwahl unbedingt mitwählen)
Bürozeiten: Jeden Dienstag von 16.00 bis 18.00 Uhr

Ansprechpartnerin für Dautmergen
Andrea Wager, Tel. 07427/4199977 
(Vorwahl unbedingt mitwählen)

Betreute Spielgruppe Sonnenkäfer
Dormettingen jeden Montag von 8.30 bis 11.30 Uhr
  Im Kindergarten Wirbelwind Dormettingen
Dotternhausen jeden Mittwoch von 8.30 bis 11.30 Uhr
  In der Schlossbergschule Dotternhausen

in der Grundschule in Dormettingen
Jeden Donnerstag von 14.00 bis 17.00 Uhr

Bitte vorherige Anmeldung bei den Einsatzleiterinnen.
Alle unsere Angebote richten sich an die Bürger aller  
3 D-Gemeinden, unabhängig vom Veranstaltungsort.

Weihnachtsferien in den Netzwerkbüros 
In Dotternhausen findet die letzte Sprechstunde in diesem 
Jahr am Donnerstag, den 20. Dezember 2018  zu den ge-
wohnten Zeiten statt. 
Über den Jahreswechsel bleiben unsere Netzwerkbüros ge-
schlossen. Im neuen Jahr sind unsere Einsatzleiterinnen Caro-
lin Kerner und Karin Rauscher ab Dienstag, 15. Januar 2019  
zu den bekannten Sprechzeiten wieder für Sie da. 
  
Das Netzwerkbüro Dormettingen zieht um! 
Mit Unterstützung der Gemeinde Dormettingen können wir 
künftig das ehemalige Lehrerbüro in der Dormettinger Schule 
als Einsatzbüro für unser Netzwerk nutzen. Unsere Einsatzlei-
terin Karin Rauscher ist daher ab Januar 2019 zu den üblchen 
Sprechstunden (dienstags von 16 bis 18 Uhr) in der Schule 
Dormettingen, Schulstraße 15 für Sie da (telefonisch wie bis-
her 07427/4199826). 
 
Spielenachmittag in Dotternhausen 
Unser erster Spiele-Nachmittag im neuen Jahr findet am 
Dienstag, 15. Januar 2019 um 14:30 Uhr  im St.-Anna-Stift 
statt. Hierzu laden wir ganz herzlich ein! Auch neue Gäste sind 
bei uns herzlich willkommen. 
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Fußball- und Sportverein 
Dautmergen e.V.
www.fsv-dautmergen.de, info@fsv-dautmergen.de 

12. Masters-Preisbinokel  
1. Preis     100 Euro 
2. Preis 50 Euro 
3. Preis 30 Euro 
und weitere wertvolle Sachpreise 
Startgebühr 10 Euro, keine Voranmeldung 
Gewinnen Sie neben den Einzel-Turnieren auch die Mas-
ters-Serie: 
Leider haben sich die Sportvereine aus lsingen und Täbingen 
aus dem Turnier zurückgezogen. 
Bei beiden der unten aufgeführten Turnieren können Sie Punk-
te sammeln und am Ende als einer der ersten Drei der Ge-
samtwertung nochmals  zusätzlich die Geldpreise gewinnen 
Fr, 28.12.2018 im Sportheim Leidringen, Beginn: 19.00 Uhr 
Fr, 04.01.2019 Bürgerhaus Dautmergen Beginn: 18.00 Uhr 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu 
Wieder neigt sich ein erlebnisreiches und arbeitsintensives 
Jahr zu Ende. Der FSV Dautmergen möchte sich an dieser 
Stelle nochmals bei allen Helfern, Mitwirkenden und Gönnern 
für erhaltene Unterstützung recht herlich bedanken. Ohne die 
zahlreiche Unterstützung der vielen Helfern wäre eine so star-
ke Beteiligung am Dorfgeschehen leider nicht mehr möglich. 
Auf diesem Wege wünschen wir der Bevölkerung sowie deren 
Angehörigen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest so-
wie einen guten und gesunden Start in das Jahr 2019. 
Viele Grüße 
Die Vorstandschaft des FSV Dautmergen 
  

Wanderverein Dautmergen

Jahreshauptversammlung 
Zu unserer Jahreshauptversammlung am Dreikönigstag 
(06.01.19) sei hiermit noch einmal herzlich eingeladen. Wir 
beginnen um 14.30 Uhr im Vereinsraum Bauhof. Die Tagesord-
nung wurde bereits im Amtsblatt 05.12.18 bekanntgegeben. 
Wie bereits seit vielen Jahren wollen wir nicht nur den offiziellen 
Teil „abhaken“, sondern auch einen gemütlichen Nachmittag 
in der kalten Jahreszeit miteinander verbringen. So wird es 
auch wieder Kaffee und Kuchen geben, es werden Bilder aus 
dem vergangenen Jahr gezeigt und auch die Jahresbroschüre 
mit dem neuen Veranstaltungskalender wird verteilt (diese be-
kommen später natürlich auch alle anderen Haushaltungen). 
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme. 
Schönes Weihnachtstage und dann einen guten Beginn eines 
hoffentlich guten Jahres 2019 wünschen wir allen Mitgliedern 
und Freunden unseres Vereins und deren Angehörigen! 
 
Angelsportverein Täbingen
Vorankündigung: 
Jahresabschluss des ASV Täbingen, alle Freunde und Gönner 
sind herzlich eingeladen. 
Am 29.12.2018 ist das Fischerheim Täbingen ab 15:00 Uhr 
geöffnet. 
Fürs leibliche Wohl wird ein Vesper angeboten. 

Sonstiges Örtliches  
Dotternhausen

Traktorfreunde  
sammeln Christbäume
Am Samstag, den 12.01.2019 sammeln die 
Traktorfeunde aus Dotternhausen für das Fa-
ckelfeuer wieder die Christbäume ein. 
Bitte legen Sie diese ab 9:00 Uhr an den Stra-

ßenrand. Über eine kleine Spende von 3,-- € freuen wir uns. 
Wir werden auch dieses Mal aus dem Erlös eine gemeinnüt-
zige Einrichtung unterstützen. Das traditionelle Fackelfeuer 
werden wir am Sonntag nach der Fasnet errichten und dieses 
dann abends in gemütlicher Runde anzünden. 
Die Traktorfreunde Dotternhausen wünschen allen Einwohnern 
ein Frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für 
das neue Jahr 2019. 
Traktorfreunde Dotternhausen 

Selbsthilfegruppe „Sucht im Alter“  
für Betroffene und Angehörige 
Wir treffen uns jeden 1. Montag im Monat im St.-Anna-Stift 
in Dotternhausen, Beginn 20.00 Uhr. 
Leitung: Manfred Brugger, Tel. (07427) 7193 
 
Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe 
Wir treffen uns jeden Montag, um 20.00 Uhr, im St.-Anna-Stift 
in Dotternhausen. Betroffene und Angehörige sind herzlich 
eingeladen. 
Rudi Hinz, Dormettingen, Tel. (07427) 7361 

 Was sonst noch interessiert

Deutsches Rotes Kreuz  
Kreisverband Zollernalb e.V. 
Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr wünscht 
Ihnen der DRK-Kreisverband Zollernalb e. V. Wir möch-
ten uns bei unseren Kunden, Fördermitgliedern und weiteren 
Unterstützern und Spendern für Ihre vielfältige Unterstützung 
bedanken. Nur Dank Ihrer Unterstützung können wir unsere 
sozialen Projekte und Aufgaben wahrnehmen. Ein besonde-
rer Dank gilt unseren über 2.000 ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern für Ihr ehrenamtliches Engagement in den ver-
schiedensten Bereichen im ganzen Zollernalbkreis und unse-
ren hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Ihre 
geleistete Arbeit. 
Rotkreuzkurs - Erste-Hilfe-Grundlehrgang in Ebingen. 
Am Samstag, 12.01.2019  von 08.30 Uhr bis 16.15 Uhr im 
DRK-Forum Albstadt, Sonnenstr. 54. 
Rotkreuzkurs - Erste-Hilfe-Grundlehrgang in Hechingen. 
Am Samstag, 26.01.2019  von 08.30 Uhr bis 16.15 Uhr im 
DRK-Forum Hechingen, Fred-West-Str. 29. 
Erste Hilfe am Kind an zwei Abenden in Hechingen. Am 
Montag, 28.01.2019 und Dienstag, 29.01.2019 jeweils   von 
18.00 Uhr bis 21.30 Uhr im DRK-Forum Hechingen, Fred-
West-Str. 29. Kursanmeldungen unter Tel. 07433 / 90 99 99 
oder www.drk-zollernalb.de 
Neuer Arbeitskreis „DRK-Alltagsbetreuung“ wird gegrün-
det.  Der DRK-Kreisverband Zollernalb e.V. engagiert sich 
mit dem neuen Projekt „DRK-Alltagsbetreuung“ zur Unter-
stützung von Seniorinnen und Senioren im Zollernalbkreis. 
Für dieses Projekt werden engagierte Mitmenschen gesucht, 
die Freude daran haben, den Seniorinnen und Senioren Ge-
sellschaft zu leisten und diese im Alltag zu unterstützen.  

Ist Ihr Personalausweis oder 
Ihr Reisepass noch gültig???
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Auch die aktive Begleitung außerhalb des Hauses, wie z. B. 
Spaziergänge, Unterstützung beim Einkaufen oder bei Arzt-
besuchen bieten einen weiteren Rahmen der wichtigen Hilfe. 
Alle Interessierten sind herzlich zu der Informationsveranstal-
tung „DRK-Angebote zur Unterstützung im Alltag“ am Don-
nerstag, 10.01.2019 um 18.30 Uhr im DRK-Forum Balingen, 
Henry-Dunant-Str. 1 eingeladen. Helfen Sie durch Ihr ehren-
amtliches Engagement im Arbeitskreis Alltagsbetreuung. An-
meldung und weitere Informationen unter Tel. 07433/9099843 
oder per E-Mail: elvira.bruenle@drk-zollernalb.de. 

Walking / Nordic-Walking - für alle, die aktiv sind oder 
sein wollen  
(12-teilig) beginnt am Montag, 07. Januar 2019 in Balingen-He-
selwangen. Geleitet wird der Kurs von Frau Beate Heiß, Phy-
siotherapeutin aus Balingen. Er findet von 9.00 - 10.30 Uhr 
statt. 
Wirbelsäulengymnastik mit Beckenbodentraining 
(12-teilig) beginnt am Dienstag, 08. Januar 2019 im Gemein-
dezentrum Edith Stein in Balingen. Geleitet wird der Kurs von 
Frau Gabriele Luppold, DTB-Kursleiterin aus Rosenfeld. Er 
findet von 9.00 - 10.00 Uhr statt. 
Hatha Yoga 
(10-teilig) beginnt am Dienstag, 15. Januar 2019 im Gemein-
dezentrum Edith Stein in Balingen, Geleitet wird der Kurs von 
Herrn Heinz Wesselbaum, Yogalehrer SKA, aus Balingen. Er 
findet von 19.30 - 20.30 Uhr statt. 
Atmung und Qigong 
(10-teilig) beginnt am Mittwoch, 16. Januar 2019 im Gemein-
dezentrum Edith Stein in Balingen. Geleitet wird der Kurs von 
Frau Andrea Hirt, Qigong-Lehrerin, aus Geislingen. Er findet 
von 20.00 - 21.15 Uhr statt. 
Anmeldung und weitere Informationen unter Tel.: 
07433/90110-30 oder über E-Mail: info@keb-zak.de 
 

Kontaktstelle Frau und Beruf 
Landesweites Mentorinnen-Programm für Migrantinnen 
wird fortgesetzt 
Die Kontaktstelle Frau und Beruf Neckar-Alb sucht ab sofort 
Mentorinnen und Mentees für das Programm 2019. Haben Sie 
Interesse, als Mentorin oder Mentee teilzunehmen? Als „Men-
tee“, also Personen, die von Mentor*innen betreut werden, 
können sich Frauen mit Migrationshintergrund bewerben, die 
über eine berufliche Qualifikation und Deutschkenntnisse auf 
Niveau B1 verfügen. Mentorin kann werden, wer mindestens 
zwei Jahre Berufserfahrung in Deutschland hat. 
„Der Fachkräftemangel wird ein immer größeres Hindernis 
im Innovationsgeschehen und im Standortwettbewerb. Wir 
müssen deshalb noch gezielter alle Potenziale im Land für 
den Arbeitsmarkt nutzen. Die wertvollen Kompetenzen von 
Frauen mit Migrationsgeschichte müssen dabei noch stär-
ker in unseren Fokus rücken“, sagte Staatssekretärin Katrin 
Schütz im Rahmen der Abschlussveranstaltung des Mento-
rinnen-Programms 2018. Das vom Wirtschaftsministerium in-
itiierte, landesweite Programm unterstütze Frauen mit Migra-
tionsgeschichte und geflüchtete Frauen dabei, dass sie im 
Ländle auch gute berufliche Chancen finden. 
Informationen und Anmeldung bei der Kontaktstelle Frau und 
Beruf Neckar-Alb: www.frauundberuf-rt.de oder direkt bei Frau 
Britta Saile 07121 336-130. Gefördert wird das Programm 
durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungs-
bau in Baden-Württemberg und den regionalen Träger, die 
VHS Reutlingen. 

NaturErlebnisZentrum in Oberdigisheim 
„Tierspurenwerkstatt“ 
 Im Januar öffnet das Naturerlebniszentrum der Sparkas-
senstiftung Umwelt+Natur für die „Tierspurenwerkstatt“. Je-
den Mittwochnachmittag von 14.30 bis 17.00 Uhr können 
große und kleine Besucher viele Spuren und Fährten von 
Waldtieren kennenlernen. Neu in unserem Programm ist eine 
Wolfsspur! Anschaulich lernen unsere Besucher die Beson-
derheiten eines jeden Waldbewohners kennen und können ein 
eigenes Trittsiegel aus Gips herstellen. Natürlich gehen wir im 
Wald auf Tierspurensuche. Also warm anziehen!   
Termine: Jeden Mittwoch am 9./ 16./ 23./ 30. Januar 2019 
Wo: NaturErlebnisZentrum in Oberdigisheim 
Wann: 14:30 bis 17:00 Uhr 
Kosten: 3 €/Person 
Mitbringen: Wetterfeste Kleidung, warme Schuhe und evtl. 
ein kleines Vesper! 
Ansprechpartnerin: 
Alexandra Kischkel-Bahlo 
Leiterin der Stiftung Umwelt und Natur 
Friedrichstraße 3 
72336 Balingen 
Tel.: (0 74 33) 13-7425 
Alexandra.Kischkel-Bahlo@spkza.de 

Sozialversicherung für Landwirtschaft,  
Forsten und Gartenbau (SVLFG) 
Onlinesuche nach Hilfsmitteln 
Über eine Suchmaschine medizinische Hilfsmittel finden 
- das bietet die Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG) ihren Versicherten an. 
Damit lassen sich alle Vertragspartner der Landwirtschaftlichen 
Kranken- und Pflegekasse finden, von denen Versicherte ihre 
Hilfsmittel beziehen können oder von denen sie sich beraten 
lassen möchten. 
Und so funktioniert es: Sie rufen die Internetseite https://
himvps.svlfg.de/ auf und wählen dort aus der Liste, was 
Sie benötigen, zum Beispiel eine Gehhilfe oder eine Hörhilfe. 
Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl erhalten Sie in diesem Fall 
eine Übersicht aller Sanitätshäuser bzw. Hörgeräteakustiker 
in Ihrer Nähe, die Sie beliefern können. 
Damit Sie den ausgewählten Anbieter beauftragen können, 
benötigen Sie lediglich eine ärztliche Verordnung. 
 
TREFF Sprachreisen  
High School Aufenthalte im Schuljahr 2019/2020 
Bewerbungsphase läuft schon! 
Auch im kommenden Schuljahr werden sich wieder viele Schü-
lerinnen und Schüler aus Deutschland aufmachen, um in den 
USA, in Kanada, Neuseeland oder Australien mehrere Monate 
bei einer Gastfamilie zu leben und dort zur Schule zu gehen. 
Ein solcher Aufenthalt kann ein ganzes Schuljahr dauern, aber 
auch ein Halbjahr oder 3 Monate. 
Wer im Schuljahr 2019/2020 ins Ausland möchte, für den wird 
es nun Zeit, sich zu bewerben. Die Bewerbungsphase ist in 
vollem Gange, und wer Interesse an einem Auslandsaufent-
halt hat, sollte sich gleich informieren und zeitnah bewerben. 
Unverbindliche Online-Bewerbung: www.treff-sprachreisen.
de/bewerbung 
Auf der Website www.treff-sprachreisen.de kann man sich 
kostenlos und unverbindlich bewerben und weitere inter-
essante Informationen wie z.B. Schülerberichte lesen oder 
Fotos von Teilnehmern ansehen. Nach der unverbindlichen 
Online-Bewerbung folgt als zweiter Schritt ein persönliches 
Beratungsgespräch mit den Schülern und Eltern. 
Kostenloses Informationsmaterial zu den Schulaufenthalten 
in den USA, in Kanada, Australien und Neuseeland sowie 
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zu Feriensprachreisen für Schüler  und Sprachreisen für 
Erwachsene erhalten Sie bei: 
TREFF - Sprachreisen, Wörthstraße 155, 72793 Pfullingen 
Tel.: 07121 - 696 696 - 0, Fax.: 07121 - 696 696 - 9 
E-Mail: info@treff-sprachreisen.de, 
www.treff-sprachreisen.de 
  
Zukunft Altbau 
Temperaturanstieg als Strichcode 
Farbstreifen veranschaulichen die Klimaerwärmung in 
Baden-Württemberg 
„Warming Stripes“ zeigen den Klimawandel im Südwesten auf 
einen Blick. Auch Hauseigentümer können etwas gegen die 
Erderwärmung tun. 
Die Erderhitzung anschaulich darstellen - das ist das Ziel 
der „warming stripes“. Seit Mai 2018 sorgt der Strichcode 
des englischen Klimaforschers Ed Hawkins international für 
Aufsehen. Die Infografik mit den Erwärmungsstreifen zeigt 
auf einer Skala von blau bis rot den Temperaturanstieg über 
mehr als 130 Jahre an. Jetzt gibt es die Grafik auch mit den 
Temperaturwerten von Baden-Württemberg. Das Informati-
onsprogramm Zukunft Altbau hat sie von einem Hamburger 
Klimaforscher erstellen lassen. Das vom Umweltministerium 
Baden-Württemberg geförderte Programm will damit auf den 
Klimawandel im Südwesten aufmerksam machen. Grundlage 
für den Strichcode sind Wetterdaten des Bundeslandes von 
1881 bis 2017. Um etwas gegen den immer offener zutage 
tretenden Klimawandel zu tun, können vor allem Hauseigen-
tümer aktiv werden, rät Frank Hettler von Zukunft Altbau. 
„Energetische Sanierungen helfen dabei, den CO2-Ausstoß 
von Gebäuden deutlich zu senken. Das schützt nicht nur das 
Klima, sondern erhöht den Wohnkomfort und reduziert die 
Heizkosten“, so Hettler. 
Neutrale Informationen gibt es kostenfrei über das Bera-
tungstelefon von Zukunft Altbau 08000 1233330der unter 
www.zukunftaltbau.de. 
Die Wetterdaten für den Südwesten hat Dr. Christian Franzke 
vom Centrum für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit an 
der Universität Hamburg für Zukunft Altbau aufbereitet. Die 
Grafik bildet für jedes Jahr einen Längsstreifen ab. Jeder der 
insgesamt 137 Streifen hat eine spezifische Farbtönung. Sofort 
erkennbar ist ein Übergang von blauen Streifen (kühlere Tem-
peraturen) zu Beginn der Wetteraufzeichnung 1881 zu roten 
Streifen (wärmere Temperaturen) in den vergangenen Jahren. 
„Die Temperaturstreifen für Baden-Württemberg gleichen de-
nen anderer Regionen und führen uns den allgegenwärtigen 
Klimawandel vor Augen, den wir dringend eindämmen müs-
sen“, sagt Frank Hettler. 
Wie Hauseigentümer zum Klimaschutz beitragen können 
Derzeit diskutiert die internationale Politik auf der Weltklima-
konferenz in Kattowitz. „Doch Klimaschutz fängt bereits im 
Kleinen an“, so Hettler weiter. Hauseigentümer haben dabei 
vielfältige Möglichkeiten, die klimaschädlichen Emissionen 
des Gebäudesektors zu senken. Gebäude sind in Deutsch-
land zu 30 Prozent für den CO2-Ausstoß verantwortlich und 
stehen damit für einen entsprechend großen Anteil bei der 
persönlichen Klimabilanz. 
Bereits richtiges Heiz- und Lüftungsverhalten mindert die 
CO2-Emissionen und entlastet das Klima. Bauliche Maßnah-
men wie eine effektive Wärmedämmung oder neue Fenster 
und Türen senken den Heizenergieverbrauch und damit den 
Ausstoß schädlicher Klimagase noch deutlicher. Auch der 
Austausch alter Heizkessel durch effiziente Ökoheizungen 
schont das Klima und erhöht den Wohnkomfort. „Energiebe-
rater können Hauseigentümern am besten aufzeigen, welche 
Sanierungsmaßnahmen für ihr Gebäude am sinnvollsten sind 
und wie sie dadurch das Klima schonen können“, sagt Hettler. 
Weitere Farbstreifen mit dem globalen Temperaturanstieg und 
dem einzelner Länder und Städte unter 
https://www.climate-lab-book.ac.uk/2018/warming-stripes/. 
Zukunft Altbau informiert Wohnungs- und Gebäudeeigentümer 

neutral über den Nutzen einer energetischen Sanierung und 
wirbt dabei für eine qualifizierte und ganzheitliche Gebäude-
energieberatung. Das vom Ministerium für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft Baden-Württemberg geförderte Informati-
onsprogramm berät gewerkeneutral, fachübergreifend und 
kostenfrei. Zukunft Altbau hat seinen Sitz in Stuttgart und wird 
von der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg 
(KEA) umgesetzt.  
 
Kompetenzzentrum  
Holzbau & Ausbau, Biberach/Riss 
Kurs zum Gebäudeenergieberater (HWK) startet im Januar 
Das Kompetenzzentrum Holzbau & Ausbau bietet von Januar 
bis April 2019 in 9 Tagesblöcken mit je drei Tagen die Fortbil-
dung zum Gebäudeenergieberater (HWK) an. 
Sie sind Meister in Handwerk, Bauingenieur, Architekt oder 
Techniker und wollen Ihr Wissen in den Bereichen Energieef-
fizienz, Lüftungs-und Heizungstechnik sowie Energieberatung 
erweitern, dann ist dieser Kurs genau richtig. 
Der erfolgreiche Abschluss berechtigt Sie zur Eintragung in 
die Energie-Effizienz-Experten-Liste, damit verbunden ist die 
Erstellung bzw. Bestätigung von KfW-Anträgen sowie das 
Ausstellen von Energieausweisen. 
Diese Fortbildung wird aus Mitteln des ESF gefördert, wobei 
für Teilnehmer aus Baden-Württemberg die Seminargebüh-
ren mit 30 % bzw. 50 % bezuschusst werden. Den Zuschuss 
beantragen wir für Sie. 
Kursbeginn: 24. Januar 2019 
Der Kurs findet statt und eine Anmeldung ist noch kurzfristig 
bis zum 14. Januar möglich 
Weitere Informationen und Anmeldung unter: 
Kompetenzzentrum Holzbau & Ausbau, Biberach/Riss Wolf-
gang Schafitel - 07351 / 44091-55 
Email: schafitel@zaz-bc.de, www.zimmererzentrum.de 

Bitte beachten Sie die wichtigsten Punkte bei der Erstellung Ihrer 
Anzeige:

Dateiformate
Senden Sie uns Ihre Anzeige bitte als PDF- oder EPS-Datei (mit  
eingebundenen Schriften). Bilder im JPG- oder TIF-Format mit 
mindestens 300 dpi Auflösung.

Für eine reibungslose Abwicklung bitten wir Sie, uns keine offenen 
Dateien, wie z.B. Word-, Excel- oder PowerPoint-Dateien, bei  
Grafikprogrammen keine CDR- oder QXD-Dateien zu senden.

Auftragserteilung
Zur Dateiübertragung senden Sie uns bitte ein Telefax oder per 
Mail die genauen Angaben, in welchem Mitteilungsblatt Ihre  
Anzeige erscheinen soll.

Desweiteren benötigen wir den Erscheinungstermin, Ihre
Rechnungsanschrift, Bankdaten und eine Telefonnummer
für eventuelle Rückfragen.

Wichtiger Hinweis
zur Anzeigenschaltung

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co.KG · Max-Planck-Straße 14 · 70806 Kornwestheim

Telefon 07154 8222-0
Fax 07154 8222-15
Mail anzeigen@duv-wagner.de
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Profitieren Sie von einem unschlagbar günstigen Kombinationsrabatt!
Sprechen Sie mit uns! Wir beraten Sie gerne.

Anzeigenkombi
Zollernalbkreis

Sprechen Sie mit Ihrer Werbung jetzt ganz gezielt mehr als 4.400 Haushalte im Zollernalbkreis an!

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co.KG · Max-Planck-Straße 14 · 70806 Kornwestheim
Telefon 07154 8222-0 · Telefax 07154 8222-10 · info@duv-wagner.de · www.duv-wagner.de

Beispiel 4-spaltig schwarz/weiß
100 mm, 4-spaltig (187 mm breit)

100 x 4 = 400 mm
400 x 1,74 = Euro 696,00 zzgl. 19% MwSt.

Mindestgröße schwarz/weiß
30 mm, 2-spaltig (90 mm breit)

30 x 2 = 60 mm
60 x 1,74 = Euro 104,40 zzgl. 19% MwSt.

Farbpreise siehe Preisliste unter www.duv-wagner.de

Seit mehr als 50 Jahren ein loyaler Partner der Kommunen.

Anzeigen-Info:
Telefon 07154 8222-0

Fax 07154 8222-15

Mail anzeigen@duv-wagner.de
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Frohe Weihnachten und ein 
glückliches neues Jahr

Elektrotechnik Huonker GmbH
Brühlstraße 19 · 72348 Rosenfeld
Tel. 0 74 27/71 86 · Fax 0 74 27/94 28 85
www.elektrotechnik-huonker.de
Email: info@elektrotechnik-huonker.de

©
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Getränke Großhandel • Festservice

Abholmarkt Öffnungszeiten:
Tägl. 16.00 - 18.30 Uhr, Mi. nachmittag geschlossen

Fr. 14.00 - 18.30 Uhr, Sa. 8.00 - 13.00 Uhr

Tägl. 16.00 - 18.30 Uhr
Mi.nachmittag geschlossen

Fr. 14.00 - 18.30 Uhr
Sa. 8.00 - 13.00 Uhr

Abholmarkt Öffnungszeiten:
Tägl. 16.00 - 18.30 Uhr, Mi. nachmittag geschlossen

Fr. 14.00 - 18.30 Uhr, Sa. 8.00 - 13.00 Uhr
Berg Ulrichsbier 20 x 0,33 l o. Pfand  €  15,95
Berg Original Export
nur für kurze Zeit: St. Ulrichs-Bock und Weizen-Bock! 20 x 0,5 l o. Pfand  €  14,95

Imnauer Fürstenquellen Mineralwasser  

Medium  12 x 0,7 l o. Pfand  €  4,55
 9 x 1,0 PET o. Pfand  €  4,95

Meimsheimer Katzenöhrle
fruchtig, samtig – Samtrot Kabinett Württemberg 0,75 l  €  5,55

Spitzensekte im Angebot und zum Probieren, z.B.:

Chardonnay Brut 0,75 l  €  5,95

Wir bedanken uns bei allen Kunden für die uns entgegengebrachte Treue im abgelaufenen 
Jahr und wünschen ein frohes Weihnachtsfest und Glück und Gesundheit im Neuen Jahr!

*************************************************************
Hl. Abend und Silvester von 8.00 – 12.00 Uhr geöffnet!

VERANSTALTUNGEN

GESCHÄFTSANZEIGEN


